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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser 

Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansich-

ten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 

Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.
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Die Ernährungsunsicherheit nimmt weltweit dramatisch zu. Nach Schätzungen von 

Eurostat waren 21,9% der EU-Bevölkerung im Jahr 20201 armuts- oder ausgren-

zungsgefährdet. Angesichts der derzeit steigenden Lebensmittelpreise ist der Zu-

gang zu angemessenen, ausreichenden und gesunden Lebensmitteln für diese fi-

nanziell vulnerablen Personen viel schwieriger geworden.

Während die Staaten dafür verantwortlich sind, einen rechtebasierten Zugang zu 

angemessener Nahrung zu gewährleisten, haben zivilgesellschaftliche Organisatio-

nen und andere soziale Initiativen eine führende Rolle in der Lebensmittelhilfe für 

Menschen, die von Armut betroffen sind, übernommen. Diese Initiativen bieten Le-

bensmittel kostenlos oder zu stark reduzierten Preisen an, die sie vorwiegend aus 

Spenden von Supermärkten oder Industrieunternehmen erhalten. Aufgrund kleine-

rer Mängel, ihres Verfallsdatums oder Überschussproduktion sind diese nicht mehr 

im regulären Handel verkäuflich, aber dennoch zum Verzehr geeignet.

Obwohl diese Initiativen wichtige kurzfristige Maßnahmen bieten, um Personen mit 

Nahrungsmitteln zu versorgen und dabei auch weniger Lebensmittel verschwendet 

werden, so werden auf  diese Weise die strukturellen Ursachen der Ernährungs-

unsicherheit und der Armut nicht angegangen. Staaten haben die Verantwortung 

die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit schrittweise die Bedingungen ge-

schaffen werden, die es jeder Person ermöglichen, sich selbständig in Würde mit 

nahrhaften, schadstofffreien und kulturell angemessenen Lebensmittel zu ernäh-

ren2. Dafür ist auch die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Nahrungsmitteln not-

wendig, aber auch, dass der Staat ausreichende und umfassende Ressourcen ein-

setzt, da das Recht auf  Nahrung mit anderen Menschenrechten verknüpft ist. Das 

folgende Beispiel soll die Verknüpfung des Rechts auf  Nahrung mit anderen Men-

schenrechten illustrieren: 

Um gesunde Lebensmittel kaufen zu können, wird ein angemessenes Einkommen be-

nötigt, das durch eine entsprechende Arbeit erzielt werden kann. Für diese wird wie-

derum Zugang zu Bildung oder Ausbildung vorausgesetzt. Oder aber ein Einkommen 

kann von ausreichenden Sozialleistungen kommen. Ebenso brauchen Eltern Zugang 

zu bezahlbarer Kinderbetreuung und jede Person braucht Zugang zu bezahlbarem 

Wohnraum und muss Fixkosten weiterer Versorgungsdienstleistungen abdecken kön-

nen. Wenn z.B. Wohnraum sehr teuer ist beeinträchtigt dies die Menge und Qualität 

der Lebensmittel, die Menschen erwerben können3.

Letztlich ist ein weiterer wesentlicher Aspekt, dass das Recht auf  Nahrung im na-

tionalen Recht verankert wird, damit es im Falle einer Verletzung vor Gericht einge-

klagt und juristisch durchgesetzt werden kann.

1	 Eurostat, People at risk of  poverty or social exclusion in the EU 2020. Click here. Siehe auch: "eine Person [ist] ernährun		
	 gsunsicher, wenn sie keinen regelmäßigen Zugang zu genügend sicheren und nahrhaften Nahrungsmitteln für ein normales 	
	 Wachstum und eine normale Entwicklung sowie ein aktives und gesundes Leben hat." See: https://www.fao.org/hunger/en/

2	 FIAN International, Screen state action against hunger!, 2007, Seite 13. FAO, The Right to Food. Link hier folgen.  
	 Siehe auch: FAO, Voluntary Guidelines, 2014, Seite 5, Absatz 15. Link hier folgen

3	 FIAN, 2007, Seite 16. Link hier folgen.

MODUL 1

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:People_at_risk_of_poverty_2020_WEB1_FINAL.png
https://www.fao.org/hunger/en/
https://www.fao.org/right-to-food/en/
https://www.fao.org/3/y7937e/y7937e.pdf
https://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2015/2007.11_Screen_state_action_against_hunger_How_to_use_the_Voluntary_Guidelines.....pdf
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Zielsetzung und Aufbau

Als Teil eines umfassenderen Projekts über das Recht auf  Nahrung in Europa wird 

in diesem Modul eine Kartierung vorgenommen, die existierende Maßnahmen pri-

vater sowie öffentlicher Akteur*innen identifiziert, die in Österreich die Umsetzung 

dieses Rechts unterstützen. Diese Maßnahmen können anhand von sieben Men-

schenrechtsprinzipien bewertet werden (PANTHER–Prinzipien)4. Diese Prinzipien 

dienen dazu, Entscheidungsträger*innen in die Lage zu versetzen, die Nichteinhal-

tung bestehender Maßnahmen zu erkennen. Gleichzeitig bietet die Bewertung An-

haltspunkte für die Entwicklung von Lösungen. 

Beispielhaft werden in diesem Modul zwei Maßnahmen auf  Basis dieser Prinzipien 

evaluiert. Allerdings können die PANTHER–Prinzipien auf  Maßnahmen auf  lokaler, 

regionaler und nationaler Ebene in anderen europäischen Ländern angewendet wer-

den. Eine detailliertere Analyse kann mit den zusätzlichen Leitfragen der Anhänge 

1 und 2 durchgeführt werden. Diese Fragen dienen auch dazu, die Zusammenhänge 

zwischen dem Recht auf  Nahrung und anderen sozialen Rechten aufzuzeigen und 

zusätzliche Akteur*innen zu identifizieren, die in Entscheidungsprozesse einbezo-

gen werden sollten.

Für diese Analyse recherchierte FIAN Österreich bestehende Regelungen zu Sozial-

leistungen, sowie zahlreiche Berichte der Zivilgesellschaft; diese Quellen wurden 

durch Interviews und einer Gruppendiskussion ergänzt. Die Interviews wurden mit 

Personen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren geführt, die von Armut betroffen sind 

oder mit geringem Einkommen leben, sowie mit Mitarbeiter*innen von Suppenkü-

chen und sozialen Supermärkten, einem Mitglied des Ernährungsrats Wien und 

einer Mitarbeiterin der Stadt Wien. Die Austausche fanden zwischen März und No-

vember 2020 statt. Die Aussagen der 17 Teilnehmer*innen gehen in dieses Modul 

als qualitative Ergebnisse ein und sind essenziel, um zu verstehen, was gut funktio-

niert und wo die Mängel des bestehenden Systems liegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4	 PANTHER steht für: Participation, Accountability, Non-discrimination, Transparency, Human dignity, Empowerment and Rule of  Law.
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Einkommensregelung und Armut

Im Jahr 2020 waren 17,5% der österreichischen Bevölkerung armuts- oder ausgren-

zungsgefährdet5. Das sind 1.529.000 Personen, davon: 642.000 Frauen, 537.000 

Männer und 350.000 Kinder unter 18 Jahren6. Fast ¼ aller Betroffenen sind Kinder 

– am stärksten von Armut betroffen sind Kinder in Haushalten Alleinerziehender, 

aber auch jene in Haushalten mit mindestens drei Kindern. Auch Personen, die seit 

längerer Zeit arbeitslos sind und Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft 

sind besonders betroffen. Hinzu kommen Personen mit Sekundarschulbildung oder 

einem geringeren Bildungsstatus sowie alleinlebende ältere Frauen und Personen 

mit chronischen Krankheiten7.    

Im Jahr 2020 verdienten 39,2% der von Armut und Ausgrenzung bedrohten Per-

sonen einen niedrigeren Stundenlohn als das was von ILO als angemessener Lohn 

gilt. Eine armutsgefährdete Person lebte im Jahr 2020 mit 15.933 Euro im Jahr, 

das sind 1.328 Euro pro Monat für einen Ein-Personen-Haushalt. Für Haushalte mit 

mehr als einer Person wird die Armutsgrenze wie folgt berechnet:

	–�	 1.726 Euro/Monat für 1 Erwachsenen und 1 Kind

	–�	 1.992 Euro/Monat für 2 Erwachsene

	–�	 2.789 Euro/Monat für 2 Erwachsene und 2 Kinder

Die Armutsgefährdungsschwelle liegt bei 60% des mittleren Netto-Haus-

haltseinkommens pro Person. Diese Berechnungsmethode der Armutsgren-

ze wird häufig kritisiert, da sie suggeriert, dass eine alleinstehende Person 

nicht mehr von Armut oder Ausgrenzung betroffen ist, sobald sie 1.328,01 

Euro pro Monat erhält. Für die vorliegende Analyse wurde sie allerdings zur 

allgemeinen Orientierung herangezogen. Dabei ist zu bedenken, dass dieser 

methodische Ansatz seine Schwächen hat, wenn das tatsächliche Ausmaß 

der Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung ermittelt werden soll.

5	 Armutskonferenz, Aktuelle Armutszahlen. Link hier folgen.

6	 Statistik Austria, Statistik 2020. Link hier folgen.

7	 Die Armutskonferenz, Aktuelle Armutszahlen 2021. Link hier folgen.  
	 Siehe auch: Volkshilfe, Armut in Österreich. Link hier folgen.
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82,5%

17,5% 537.000 642.000 350.000

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WxoWlRge9Z0J:https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6ec5ef97-7e1d-4282-b00a-9423cdfe7b63/Kennzahlen%2520zu%2520Lebensbedingungen_2020.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=at 
https://www.armutskonferenz.at/armut-in-oesterreich/aktuelle-armuts-und-verteilungszahlen.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/gender-statistik/armutsgefaehrdung/index.html
https://www.armutskonferenz.at/armut-in-oesterreich/aktuelle-armuts-und-verteilungszahlen.html
https://www.volkshilfe.at/fileadmin/user_upload/Media_Library/Bilder/Bilder_nach_Themen/Kinderarmut/Volkshilfe_Analyse_EU_SILC_Fact-Sheet.pdf
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Weitere Daten zeigen, dass 10% der Haushalte über weniger als 15.735 Euro 

im Jahr (1.300 Euro im Monat) verfügen8. Zudem wird erfasst, dass mindestens 

19.912 Personen obdachlos sind und 11.441 Personen in Einrichtungen für Ob-

dachlose leben9.

Steigende Fixkosten

Wohnen und Energie gehören zu den Fixkosten, die Haushalte mit geringem Einkom-

men besonders stark betreffen, da sie in letzter Zeit sehr stark gestiegen sind. 37% 

dieser Haushalte müssen mehr als 40% ihrer finanziellen Mittel allein für Wohnen 

aufwenden10. In den städtischen Zentren sind die Wohnkosten und Mieten unverhält-

nismäßig hoch. Und bei einem Umzug einer Familie können zusätzliche Kosten ent-

stehen, etwa eine doppelte Miete, wenn die Mieter*innen ihre alten Verträge auflösen 

und einen neuen abschließen, die von Mieter*innen zu zahlende Maklerprovision (zwi-

schen ein und zwei Monatsmieten plus 20%), eine Kaution (in der Regel drei Monats-

mieten)11 sowie weitere zusätzliche Gebühren. Es gibt zwar Wohnungsbauprogramme 

für Personen mit geringem Einkommen, doch in vielen Fällen sind die Wartelisten 

lang. So sind viele Menschen gezwungen, sich nach privaten Angeboten umzusehen, 

die in der Regel von Immobilienmaklern beworben werden und befristete Verträge ha-

ben. In Bezug auf  die Energiekosten zeigen die Daten vom Dezember 2021, eine sehr 

hohe Steigung der Kosten: „Heizölpreise um 64,5%, die Strompreise um 10,2% und 

die Gaspreise um 20,4%.12”  

Manche unserer Interviewpartner*innen bestätigten, dass sie gezwungen waren ihr 

Lebensmittelbudget zu kürzen, um Heizkosten und andere Wohnausgaben beglei-

chen zu können13. Aber auch der Lebensmittelpreisindex verzeichnet einen drasti-

schen Preisanstieg im Vergleich zu den Preisen des letzten Jahres, besonders etwa 

für Fleisch, Milchprodukte, Getreide, Pflanzenöle und Zucker14. In Österreich sind die 

Lebensmittelpreise im Februar 2022 insgesamt um 4,3% gestiegen15. 

Um den Preisanstieg bei der Lebensmittelproduktion aufzufangen, werden die Preise 

für Konsument*innen angehoben. Personen mit geringem Einkommen sind als erste 

von solchen Schwankungen betroffen. Andererseits können die Landwirt*innen ihre 

Preise nicht senken, da sie dann die erhöhten Produktionskosten nicht mehr decken 

könnten. Diese Situation wirft eine Reihe von Fragen in Bezug auf  ein faires Einkommen 

für Landwirt*innen, Zugang zu Nahrung und dem Erhalt und der Förderung einer nach-

haltigen Umwelt auf. Die Staaten müssen Maßnahmen ergreifen und Praktiken einfüh-

ren, um nachhaltige und faire Lebensmittelsysteme für alle zu schaffen.

 

8	 Statistik Austria, Menschen und Gesellschaft, Haushaltseinkommen. Link hier folgen.

9	 BMSGPK, Kennzahlen zu Lebensbedienungen (2020), Seite 30. Link hier folgen.

10	 FIAN Austria, Vorläufiger Parallelbericht, 2020, Seite 14. Link hier folgen. Siehe auch Arbeiterkammer (AK),  
	 Anstieg der Nettomieten liegt weit über der Inflation, 2020. Link hier folgen.

11	 AK Wien, Kaution. Link hier folgen.

12	 Der Standard, Energiepreisanstieg könnte bald auf  Lebensmittel durchschlagen, 2021. Dezember. Link hier folgen.

13	 Siehe Teil 4, um Erfahrungen von Betroffenen zu lesen.

14	 FAO, World Food Situation. Link hier folgen.

15	 Salzburger Nachrichten, Lebensmittelpreise steigen rasant: „Die Versorgung ist nicht das Problem, aber der Preis.“  
	 März 2022. Link hier folgen.
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https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/haushalts-einkommen/index.html
https://www.google.com/url?q=https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6ec5ef97-7e1d-4282-b00a-9423cdfe7b63/Kennzahlen%2520zu%2520Lebensbedingungen_2020.pdf&sa=D&source=docs&ust=1661955954861750&usg=AOvVaw1lXyXFyq9mM9e-kKCYY6XR
https://fianat-live-7318544636224c40bb0b0af5b09-745b6a8.divio-media.net/filer_public/fb/7a/fb7ae320-f1aa-4c9d-9c25-a64a2bc236a6/soziale_rechte_forum_-_vorlaufiger_parallelbericht_2020_zur_6_staatenprufung_der_republik_osterreich_zum_wsk_pakt.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/preistreiber-wohnen
https://wien.arbeiterkammer.at/beratung/Wohnen/miete/Kaution.html
https://www.derstandard.at/story/2000132163737/energiepreisanstieg-koennte-bald-auf-lebensmittel-durchschlagen
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/lebensmittelpreise-steigen-rasant-die-versorgung-ist-nicht-das-problem-aber-der-preis-118629427
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In diesem Abschnitt wird eine Erhebung durchgeführt, um bestehende Maßnahmen 

zu identifizieren, die den Aufbau eines angemessenen Umfelds für eine selbstbe-

stimmte Ernährung in Österreich unterstützen. Hierzu gehören insbesondere beste-

hende Gesetze, politische Maßnahmen und andere Aktionen, die Personen, die von 

Armut betroffen sind, einen menschenwürdigen Zugang zu kulturell angemessenen 

und gesunden Lebensmitteln gewährleisten. Bei der Analyse wird zwischen den Maß-

nahmen des Staates und denen privater Akteur*innen unterschieden. Alle hier ge-

nannten Maßnahmen können anhand der Menschenrechtsprinzipien geprüft werden 

(siehe Teil 5). 

3.1. Staatliche Maßnahmen

Das Recht auf  Nahrung ist in der österreichischen Gesetzgebung nicht verankert 

und Österreich ist das einzige EU-Land, das die sozialen Grundrechte nicht in seine 

Verfassung aufgenommen hat. Zudem ist auch eine direkte Anwendung des Inter-

nationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) trotz 

seiner Ratifizierung nicht möglich, da der bestehende nationale Rechtsrahmen in Ös-

terreich dies ausschließt. In der Praxis bedeutet es, dass eine Verletzung des Rechts 

auf  Nahrung nicht als eigenständiges Recht vor Gericht geltend gemacht werden 

kann16. 

Nach der Interpretation der österreichischen Behörden ist das Recht auf  Nahrung 

bereits im Rahmen der Sozialleistungen abgedeckt, insbesondere der Sozialhilfe. In 

diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf  die Darstellung einiger wichtiger Sozial-

leistungen und anderer staatlicher Maßnahmen sowie auf  deren definierende Merk-

male. Diese werden anschließend anhand einer Reihe von Menschenrechtsprinzipien 

und zusätzlichen Leitfragen bewertet. Einige der wichtigsten Fragen, die es bei der 

Beschreibung dieser Leistungen zu beantworten gilt, sind:

 

1.	1.	 Wer hat Zugang zu Sozialleistungen/andere Maßnahmen?

2.	2.	 Sind diese angemessen, um den Zugang zu einer gesunden Ernährung 

zu gewährleisten?  

Eine grundsätzliche Anmerkung sei vorweggeschickt: Es ist komplex die Bestand-

teile der hier beschriebenen Sozialleistungen darzustellen, und zwar aufgrund ihrer 

häufigen Änderungen, der vielfältigen Anspruchsvoraussetzungen und der regional 

unterschiedlichen Regelungen. Der Grund hierfür ist die in Österreich geltende Kom-

petenzverteilung auf  der Ebene der Bundesländer. Deshalb werden konkrete Bei-

spiele genannt, die möglicherweise nicht auf  alle Bundesländer zutreffen.

16	 Verfassungsnovelle 1964 (Artikel 50 B-VG).
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Sozialhilfe

Die Sozialhilfe ist eine Sozialleistung, die Personen unterstützen soll, die ihren Le-

bensunterhalt nicht aus ihrem Erwerbseinkommen, ihren Ersparnissen, durch Leis-

tungen der Sozialversicherung (z.B. bei Arbeitslosigkeit) oder durch die Versorgung 

eines unterhaltspflichtigen Angehörigen sichern können17. Die Sozialhilfe soll die 

laufenden Ausgaben für Lebensunterhalt und für Wohnen abdecken; zusätzlich sind 

Bezieher*innen bei der Krankenversicherung angemeldet18. 

Diese Sozialleistung löste die so genannte Mindestsicherung ab, eine frühere So-

zialleistung, die in manchen Bundesländern noch existiert. Ein Merkmal der Sozial-

hilfe ist, dass sie auf  den maximal zulässigen Leistungsbetrag fokussiert, anstatt 

auf  die Mindeststandards, die zum Leben notwendig sind. Einige der wichtigsten 

Anspruchsvoraussetzungen für Einzelpersonen lesen sich wie folgt:

1.	1.	 Der Hauptwohnsitz ist in Österreich und die Person verfügt über ei-

nen bestimmten Aufenthaltsstatus (weiteres siehe unter „Wer hat An-

spruch?”);

2.	2.	 die Person ist bereit zu arbeiten, wenn sie dazu in der Lage ist und 

3.	3.	 die Person hat keine anderen finanziellen Mittel19. Zu den finanziellen 

Ausweichmöglichkeiten zählen Arbeitslosengeld oder Arbeitseinkom-

men im Haushalt sowie Ersparnisse bis zu 5.867 Euro oder bestimm-

te Besitztümer wie ein Auto, das nur im Falle einer Behinderung oder 

wenn es für den Transport zur Arbeit erforderlich ist, behalten wer-

den darf. 

Wer genau hat Anspruch auf  Sozialhilfe, wenn er oder sie alle diese Voraussetzun-

gen erfüllt? Österreichische Staatsbürger*innen, Personen mit anerkanntem Flücht-

lingsstatus und dauerhaft niedergelassene Personen ohne österreichische Staats-

bürgerschaft, die seit fünf  Jahren in Österreich wohnen und arbeiten20. Das System 

sieht keinen Zugang zu dieser Sozialleistung für Personen vor, denen ein huma-

nitärer Aufenthaltstitel oder subsidiärer Schutz in Österreich gewährt wurde, was 

nicht mit dem Flüchtlingsstatus gleichzusetzen ist21. Eine Reform zur Beendigung 

der Diskriminierung von Personen mit humanitärem Aufenthaltstitel wurde im April 

2022 angekündigt, muss aber noch umgesetzt werden. Zivilgesellschaftliche Orga-

nisationen fordern, dass der Zugang auch für Personen mit subsidiärem Schutz ge-

währt22 wird – dieser wird z.B. Menschen auf  der Flucht vor Bürgerkrieg gewährt. 

17	 AK, Sozialleistungen – Sozialstaat im Überblick, 1.1. Leistungen der Sozialhilfe. Link hier folgen.

18	 Österreich.gv.at, Allgemeines zur Sozialhilfe/Mindestsicherung. Link hier folgen.

19	 Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Anspruchsvoraussetzungen.  
	 Link hier folgen.

20	 AK, Sozialleistungen – Sozialstaat im Überblick, 1.1. Leistungen der Sozialhilfe. Link hier folgen.  
	 Siehe auch: Sozialberatung Wien, Berechnung der Mindestsicherung. Link hier folgen.

21	 BMSGPK, Mindestsicherung, Anspruchsvoraussetzungen. Link  hier folgen.

22	 Caritas Österreich (OTS), Caritas zu Sozialhilfe: Punktuelle Reparaturen ersetzen keine Gesamtreform., April 2022.  
	 Link hier folgen. Siehe auch: UNHCR (OTS), UNHCR zu Änderung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes: Auch subsidiär  
	 Schutzberechtigte miteinbeziehen, April 2022. Link hier folgen.
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https://www.sozialleistungen.at/buch/341421-24.0_pr343198_2969614/Leistungen-der-Sozialhilfe#_pr343204_2969662
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/armut/3/2/Seite.1693914.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Sozialhilfe-und-Mindestsicherung/Anspruchsvoraussetzungen.html
https://www.sozialleistungen.at/buch/341421-24.0_pr343198_2969614/Leistungen-der-Sozialhilfe#_pr343204_2969662
https://www.sozialberatungwien.at/berechnung/
https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Sozialhilfe-und-Mindestsicherung/Anspruchsvoraussetzungen.html
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220426_OTS0163/caritas-zu-sozialhilfe-punktuelle-reparaturen-ersetzen-keine-gesamtreform
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220426_OTS0191/unhcr-zu-aenderung-des-sozialhilfe-grundsatzgesetzes-auch-subsidiaer-schutzberechtigte-miteinbeziehen
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(Für eine Diskussion über die Auswirkungen ähnlicher Praktiken im Vereinigten Kö-

nigreich siehe Modul 3 in der englischen Version dieses Handbuches).

Die genauen Beträge die Bezieher*innen dieser Leistung bekommen, variieren je nach 

Region. Allerdings ist der Höchstbetrag für einen Ein-Personen-Haushalt bei 978 Euro 

festgelegt und für zwei Personen bei 1.369 Euro (Jahr 2022) – beides unter der Ar-

mutsgrenze23. Auch für Kinder gibt es bestimmte Sätze24, aber mit der neuen Rege-

lung der Sozialhilfe wurden die Sozialleistungen für Kinder gekürzt, und die finanziel-

le Unterstützung nimmt progressiv ab, wenn mehr Kinder in einem Haushalt leben: 	

In Niederösterreich zum Beispiel erhält das erste Kind 244,49 Euro pro Mo-

nat. Wenn zwei Kinder in einem Haushalt leben, erhält jedes Kind 195,59 

Euro. Wenn drei Kinder im Haushalt leben, erhält jedes Kind 146,69 Euro 

(usw.)25. Eine Familie mit drei Kindern würde also nach diesem neuen System 

452 Euro statt 733 Euro erhalten.

In Wien hingegen wurde die Mindestsicherung noch nicht vollständig durch die 

Sozialhilfe ersetzt. Sie bietet jedem Kind ein Minimum von 264 Euro, unab-

hängig von der Anzahl der Kinder im Haushalt (im Jahr 2022)26.

In Oberösterreich gibt es einen monatlichen Zuschlag für alleinerziehende Per-

sonen, der aber ebenfalls schrittweise sinkt (117 Euro für das erste Kind, 88 

Euro für das zweite, 58 Euro für das dritte und 29 Euro für das vierte Kind)27. 

Diesen Zuschlag gibt es in anderen Regionen nicht.

Weitere Regelungen im Rahmen dieser Leistung sehen vor, dass der Betrag, den eine 

Person als Wohngeld erhält, von den Sozialhilfeleistungen abgezogen wird28. Zugelas-

sene Zuverdienste sind sehr niedrig – übersteigen diese bei Menschen mit Behinde-

rungen beispielsweise 15 Euro im Monat, so werden ihre Sozialleistungen gekürzt, 

während zusätzliche Einkommen nach dem früheren Leistungsprogramm bis zu etwa 

107 Euro im Monat betragen durften29. 

Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass sich die Situation seit der Ein-

führung der Sozialhilfe im Vergleich zum vorherigen System aufgrund der drastischen 

Kürzungen und der schleppenden Bürokratie erheblich verschlechtert hat30. Dies hat 

gravierende Folgen für Menschen in besonders vulnerablen Situationen. Von den Ver-

änderungen sind insbesondere Menschen mit Behinderungen betroffen, Wohngeld-

empfänger, Frauen, Kinder und Familien – vor allem Kinder in Mehrkindfamilien sowie 

23	 Österreich.gv.at, Allgemeines zur Sozialhilfe/Mindestsicherung. Link hier folgen.

24	 Nicht zu verwechseln mit der Familienbeihilfe (siehe unten).

25	 AK Niederösterreich, Sozialhilfe. Link hier folgen.

26	 Stadt Wien, Mindestsicherung. Link hier folgen.

27	 AK Oberösterreich, Sozialhilfe statt Mindestsicherung. Link hier folgen.

28	 Die Armutskonferenz, Ausbreitung der Not und fehlender Schutz: Folgen und Auswirkungen der eingeführten “Sozialhilfe”,  
	 Juli 2021. Link hier folgen.

29	 Die Armutskonferenz, Sozialhilfe: Von zehn Giftzähnen, drei gezogen – tut noch immer sehr weh. News 2022. Link hier folgen.

30	 Die Armutskonferenz: Sozialhilfe Erhebung, „Die im Dunkeln sieht man nicht…“, Schatten- und Wahrnehmungsbericht der 	
	 Armutskonferenz. Link hier folgen.

B
E

S
T

E
H

E
N

D
E

 M
A

S
S

N
A

H
M

E
N

 Z
U

R
 U

M
S

E
T

Z
U

N
G

  
D

E
S

 R
E

C
H

T
S

 A
U

F
 N

A
H

R
U

N
G

 I
N

 Ö
S

T
E

R
R

E
IC

H

https://www.oesterreich.gv.at/.syndication?pageId=31b216f6-3e6d-4346-9237-619a51d4318f
https://noe.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/arbeitslosigkeit/sozialhilfe.html
https://www.wien.gv.at/gesundheit/leistungen/mindestsicherung/#:~:text=Alleinstehende%20oder%20Alleinerzieher*innen%3A%20977,Kind
https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/arbeitslosigkeit/Sozialhilfe_statt_Mindestsicherung.html#:~:text=Sozialhilfe%20nicht%20zur%C3%BCckzahlen.-,Sozialhilfe%20und%20Arbeitslosengeld,eine%20erg%C3%A4nzende%20Sozialhilfeleistung%20bezogen%20werden
https://www.armutskonferenz.at/media/armutskonferenz_folgen_und_auswirkungen_sozialhilfe_2021.pdf
https://www.armutskonferenz.at/news/news-2022/sozialhilfe-von-zehn-giftzaehnen-drei-gezogen-tut-noch-immer-sehr-weh.html
https://www.armutskonferenz.at/media/armutskonferenz_sozialhilfeerhebung_2022.pdf
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Alleinerziehende31. Die negativen Auswirkungen auf  Kinder wiegen besonders schwer, 

da im Jahr 2019 bereits mehr als 80.000 Kinder von der Mindestsicherung lebten 

und nun viele davon auf  die neue Sozialhilfe angewiesen sind32.

Die Regierung hat zwar einige Änderungen angekündigt, um die Situation zu erleich-

tern, aber es gibt noch viele Bereiche, die nachgebessert werden müssen. So bleiben 

beispielsweise die strengen Wohngeldregeln oder die restriktiven Zuverdienst-Kriteri-

en bestehen. Die Armutskonferenz formulierte hierzu eine anschauliche Parabel: Von 

zehn Giftzähnen sind drei gezogen worden, was eine gewisse Erleichterung bringt - 

aber es tut immer noch sehr weh33. 

Arbeitslosengeld und Notstandshilfe

Das Arbeitslosengeld berechnet sich aus einem Grundbetrag, Familienbeihilfe und 

gegebenenfalls einem Zusatzbetrag34. Berechnet wird die Leistung auf  der Grundla-

ge des Nettoeinkommens pro Tag in den letzten zwölf  Monaten mit 55%. Arbeitslo-

sengeld wird grundsätzlich für 20 Wochen gewährt (4,5 Monate)35. Die Bezugsdauer 

kann jedoch durch Ausnahmen verlängert werden. Hier sind Alter oder arbeitslosen-

versicherungspflichtig gearbeitete Jahre zu beachten36. 

Wer Arbeitslosengeld bezieht, darf  zusätzlich monatlich etwa 460 Euro verdienen37. 

Einige Personen, wie z.B. chronisch Kranke, können aber die Kriterien des Arbeits-

losengeldes möglicherweise nicht erfüllen, wenn sie z.B. nicht in der Lage sind, zu 

arbeiten, und somit sind sie auf  Sozialhilfe angewiesen, die sie nur erhalten, wenn 

sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen (der Aufenthaltsstatus könnte z.B. 

als Ausschlussgrund zählen).

Wenn das Arbeitslosengeld ausgeschöpft ist, kann eine Person im Anschluss „Not-

standshilfe” beantragen. Die Berechnung dieser Leistung ist zwar von Fall zu Fall 

unterschiedlich, doch der durchschnittlich ausgezahlte Betrag liegt bei 30,20 Euro 

pro Tag; das entspricht etwa 900 Euro im Monat38. Theoretisch gibt es für diese 

Leistung keine zeitliche Begrenzung, allerdings muss die Person nach 52 Wochen 

einen neuen Antrag stellen39. Um diese Leistung zu bekommen muss die Person 

u.a. folgende Voraussetzungen erfüllen: Sie muss arbeitsfähig und arbeitswillig 

sein, arbeitslos gemeldet sein und sich in einer Notlage befinden40. Die Bezieher*in-

nen dürfen zusätzlich 485,85 Euro Bruttoeinkommen pro Monat hinzuverdienen. 

Anders als bei der Sozialhilfe wird in diesem Fall das Einkommen des Ehegatten 

oder Partners nicht mehr berücksichtigt41. 

31	 Die Armutskonferenz, „Sozialhilfe“: Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig!, September 2021. Link hier folgen.

32	 FIAN Austria, 2020. Seite 13. Link hier folgen.

33	 Die Armutskonferenz, News 2022. Link hier folgen.

34	 Österreich.gv.at, Arbeitslosengeld – Höhe und Auszahlung. Link hier folgen.

35	 Ebenda.

36	 AMS, Arbeitslosengeld. Link hier folgen.

37	 Stadt Wien, Arbeitslosengeld berechnen. Link hier folgen.

38	 AK, Sozialleistungen. Sozialstaat im Überblick – 1.2. Notstandhilfe. Link hier folgen.

39	 AMS, Notstandshilfe. Link hier folgen.

40	 Ebenda.

41	 AK, Notstandshilfe. Link hier folgen.
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https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210901_OTS0052/sozialhilfe-zum-sterben-zu-viel-zum-leben-zu-wenig
https://fianat-live-7318544636224c40bb0b0af5b09-745b6a8.divio-media.net/filer_public/fb/7a/fb7ae320-f1aa-4c9d-9c25-a64a2bc236a6/soziale_rechte_forum_-_vorlaufiger_parallelbericht_2020_zur_6_staatenprufung_der_republik_osterreich_zum_wsk_pakt.pdf
https://www.armutskonferenz.at/news/news-2022/sozialhilfe-von-zehn-giftzaehnen-drei-gezogen-tut-noch-immer-sehr-weh.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_finanzen/unterstuetzungen_bzw_beihilfen_fuer_arbeitsuchende_sowie_arbeitgeber/1/1/Seite.3610013.html
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/geld-vom-ams/arbeitslosengeld
https://www.stadt-wien.at/wirtschaft/arbeitslosengeldrechner.html#:~:text=Der%20Grundbetrag%20auf%20Arbeitslosengeld%20betr%C3%A4gt,und%20unter%20bestimmten%20Voraussetzungen%20m%C3%B6glich
https://www.sozialleistungen.at/buch/341421-24.0_pr342485_3376151/Notstandshilfe
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/geld-vom-ams/notstandshilfe
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitslosigkeit/Notstandshilfe.html#:~:text=Wenn%20Sie%20zur%20Notstandshilfe%20dazuverdienen,auch%20jedes%20sonstige%20Einkommen%20angerechnet
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Es ist zu beachten, dass das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe in den letzten 

20 Jahren nicht an die Inflation angepasst wurden und daher keine realistische finan-

zielle Unterstützung bieten, da sie viele Betroffene in die missliche Lage zwingen, 

jedes Jahr mit weniger Geld leben zu müssen42. 

Die Anspruchsvoraussetzungen und die Beträge, die von der Sozialhilfe, 

der Arbeitslosenunterstützung und der Notstandshilfe gezahlt werden, 

sind zwar unterschiedlich, allerdings sind diese Leistungen folgender-

maßen miteinander verknüpft: Ist die Leistung der Arbeitslosenunterstüt-

zung oder der Notstandshilfe niedriger als jene der Sozialhilfe (ca. 978 

Euro für eine alleinstehende Person), so können die Leistungsempfän-

ger*innen eine zusätzliche Beihilfe von der Sozialhilfe erhalten, voraus-

gesetzt, die Person erfüllt die Kriterien zum Erhalt von Sozialhilfe43. Eine 

Person mit subsidiärem Schutz die seit vier Jahren in Österreich lebt und 

arbeitet und Arbeitslosengeld bezieht, würde diese zusätzliche Leistung 

nicht erhalten.

Familienbeihilfe

Die Eltern, die mit einem Kind oder mehreren Kindern in Österreich ihren Wohnsitz ha-

ben und im gemeinsamen Haushalt leben, haben ab der Geburt des Kindes bis zu des-

sen 18. Lebensjahr Anspruch auf  diese Leistung (verlängert in gewissen Fällen, z.B. bis 

zum 24. Lebensjahr, wenn das Kind eine höhere Ausbildung absolviert). Der Betrag, den 

jede Familie erhält, ist unabhängig von dem Einkommen der Eltern und richtet sich nach 

dem Alter des Kindes und der Anzahl der Kinder im Haushalt44. Die Leistung beträgt bei 

der Geburt des ersten Kindes 114 Euro im Monat und steigt mit zunehmendem Kindes-

alter bis auf  einem Höchstbetrag von 165,10 Euro im Monat45. Für jedes weitere Kind 

sinkt die Leistung, was sich für größere Familien nachteilig auswirkt46. 

Laut einer aktuellen Studie der Statistik Austria kostet ein Kind, das in einem 

Haushalt mit zwei Erwachsenen lebt, im Durchschnitt 494 Euro pro Monat 

(konkret sind es 395 Euro für Kinder unter 14 Jahren und 659 Euro für Kin-

der über 14 Jahren). In einem Haushalt mit nur einem Erwachsenen wird 

berechnet, dass sich der Betrag auf  900 Euro erhöht. Die derzeitigen Leis-

tungen decken diesen Betrag nur teilweise ab, was insbesondere Alleinerzie-

hende und Eltern mit mehreren Kindern in eine vulnerable Lage versetzt. 

Diese Studie, die 2021 im Sozialministerium vorgestellt wurde, ist von gro-

ßer Bedeutung, da es sich um die erste Studie seit 1964 handelt.

42	 AK Oberösterreich, AK-Präsident Stangl: „Teuerungen sind nicht mehr zu stemmen. Sozialleistungen müssen an die Inflation 	
	 angepasst werden“, Februar 2022, Link hier folgen.

43	 AK Oberösterreich, Sozialhilfe statt Mindestsicherung. Link hier folgen.

44	 Österreich,gv.at, Familienbeihilfe - Beantragung. Link hier folgen.

45	 Österreich,gv.at, Höhe der Familienbeihilfe. Link hier folgen.

46	 Ebenda.
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https://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/Sozialleistungen_an_Inflation_anpassen-.html
https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/arbeitslosigkeit/Sozialhilfe_statt_Mindestsicherung.html#:~:text=Sozialhilfe%20nicht%20zur%C3%BCckzahlen.-,Sozialhilfe%20und%20Arbeitslosengeld,eine%20erg%C3%A4nzende%20Sozialhilfeleistung%20bezogen%20werden
https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_finanzen/sonstige_beihilfen_und_foerderungen/4/1/Seite.450233.html#AllgemeineInformationen
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/2/Seite.080714.html
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Außerdem gibt es für Steuerpflichtige einen Kinderfreibetrag in Höhe von 58,40 

Euro pro Monat und Kind. Dieser Betrag wird seit September 2014 zusammen mit 

der Familienbeihilfe als Negativsteuer ausgezahlt47. Wenn das Kind eine Behinde-

rung hat, erhält die Familie bis zu 155,90 Euro pro Monat zusätzlich.

Grundsicherung für Asylsuchende und subsidiär Schutzberechtigte

Für Asylsuchende und subsidiär Schutzberechtigte wurde eine eigene Form der so-

zialen Unterstützung geschaffen, die sogenannte „Grundversorgung”. Hier einige 

Beispiele auf  Basis der für Oberösterreich verfügbaren Daten:

	–�	 Personen, die in vollbetreuten Unterkünften leben, erhalten 40 Euro pro 

Monat als „Taschengeld”;

	–�	 Personen, die in Selbstversorgerunterkünften leben, die von Nichtregie-

rungsorganisationen oder privaten Beherbergungsbetrieben zur Verfü-

gung gestellt werden, erhalten einen Essenszuschuss. Dieser beträgt die 

Höhe von 186 Euro pro Monat für Erwachsene und für Personen unter 

18 Jahren 132 Euro;

	–�	 Personen, die in Privatwohnungen leben, steht ein Zuschuss zur Miete 

und/oder zu den Nebenkosten zu. Dieser beläuft sich auf  maximal 300 

Euro im Monat; der Essenszuschuss für einen Erwachsenen beträgt 215 

Euro im Monat - für eine Person unter 18 Jahren 100 Euro im Monat48. 

Während die Beträge der Sozialhilfe bereits unter der Armutsgrenze liegen, bewegt 

sich die Grundsicherung noch weiter darunter. Außerdem sind die monatlichen Es-

senszuschüsse insbesondere für Minderjährige sehr niedrig. Rechtlich gesehen gilt 

jede Person unter 18 Jahren als Kind, so dass z.B. ein Sechzehnjähriger 100 Euro pro 

Monat für sein Essen erhaltet, wenn er in einer Privatwohnung lebt49.

Zu beachten ist, dass derzeit das österreichische Recht Personen mit subsidiärem 

Schutz von der Sozialhilfe ausschließt und ihnen lediglich eine Grundversorgung ge-

währt. Auch zu beachten ist, dass bei Asylsuchenden der Zugang zum Arbeitsmarkt 

weitgehend verwehrt wird (mit einigen wenigen Ausnahmen), und dass die Durchfüh-

rung des Asylverfahrens in der Praxis aber bis zu mehreren Jahren dauern kann50. Ein 

regulärer Zugang zu einer Erwerbstätigkeit ist frühestens drei Monate nach Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis möglich, und die Grundversorgung wird vier Monate nach 

Abschluss des Asylverfahrens eingestellt51.

47	 Finanz.at, Familienbeihilfe 2022 – Allgemeine Informationen zur Kinderbeihilfe. Link hier folgen.

48	 AK Oberösterreich, Sozialleistungen für Asylwerber: Daten & Fakten. Link hier folgen.

49	 Ebenda.

50	 Ausnahme für saisonale Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft und im Tourismus. Einzelpersonen können  
	 maximal 110 Euro pro Monat plus 80 Euro für jedes weitere Familienmitglied zusätzlich zur Grundsicherung verdienen.  
	 › Fonds Soziales Wien (Stadt Wien), Asyl & Arbeit. Link hier folgen.

51	 AMS, Beschäftigung von Asylwerberinnen und Asylwerbern. Link hier. Siehe auch: Land Oberösterreich,  
	 Grundversorgung von Fremden (Asylwerbenden). Link hier folgen.
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https://www.finanz.at/steuern/familienbeihilfe/#kinderabsetzbetrag
https://ooe.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/sozialesundgesundheit/soziales/Sozialleistungen_fuer_Asylwerber.html
https://www.fluechtlinge.wien/arbeit#:~:text=Die%20Zuverdienstgrenzen%20im%20Rahmen%20der%20Grundversorgung%20m%C3%BCssen%20beachtet%20werden.,wird%20auf%20die%20Grundversorgungsleistungen%20angerechnet
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/26937.htm
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Die Arbeitskammer des Landes Oberösterreich schätzt, dass eine asyl-

suchende Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern, die in einer 

Privatwohnung lebt, insgesamt 1.030 Euro im Monat erhalten würde. 

Diese Berechnung basiert auf  dem Mietzuschuss (maximal 300 Euro), 

dem Essenszuschuss für zwei Erwachsene (215 Euro pro Person) und 

dem Essenszuschuss für minderjährige Personen (100 Euro pro Person). 

Dieser Betrag liegt weit unter der Armutsgrenze52.

Schulkantinen 

Während alle oben genannten Beispiele auf  das Recht auf  Nahrung als Teil der 

sozialen Rechte schauen, die durch Sozialtransfers abgedeckt werden sollten, be-

trachten wir in diesem Modul auch direkte öffentliche Nahrungsmittelbeschaffung, 

wie z.B. die Schulkantinen. Im Burgenland können Familien, die ein niedriges Ein-

kommen haben seit 2019 eine Teilerstattung des Schulessens beantragen. Der Pro-

zentsatz der Erstattung hängt vom Pro-Kopf-Einkommen der Familie ab, z.B. erhal-

ten Haushalte mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 624 Euro oder weniger bis zu 

75% Erstattung53. In Wien gibt es wiederum andere Kriterien für ähnliche Unterstüt-

zung: Abhängig von der Schulart wird ein Teil der Kosten des Mittagessens über-

nommen. In einigen Schulen sind Familien, die Sozialleistungen beziehen, vom Es-

sensgeld befreit, während in anderen Schulen eine Ermäßigung beantragt werden 

kann, wenn das monatliche Familieneinkommen unter 2.974,25 Euro liegt54. Der 

Anteil des Bio-Mittagessens in öffentlichen Ganztagsschulen in Wien ist zudem auf  

50%55 gestiegen.

Kostenlose oder kostengünstige Schulmahlzeiten können die familiäre Haushaltskas-

se entlasten und gesunde warme Mahlzeiten für Kinder bieten. Allerdings erreicht 

diese Maßnahme nicht alle Kinder, da nicht alle Schulen über Kantinen oder kosten-

lose oder kostengünstige Programme verfügen. Offen bleibt auch die Frage, was mit 

Familien geschieht, die die Anspruchsvoraussetzungen für diese Leistungen nicht er-

füllen, weil sie keinen Nachweis für den Bezug von Leistungen haben.

Aufsicht und Institutionen

Sozialleistungen stellen einen wesentlichen Bestandteil der Gewährleistung des Zu-

gangs zu Rechten dar. Überprüfungsinstrumente sind aber auch notwendig, um die-

se zu bewerten und weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang veröffentlicht das 

Sozialministerium seit 2008 einen jährlichen Bericht, in dem Indikatoren für die so-

ziale Eingliederung überprüft werden. Die Indikatoren fokussieren auf  die Bereiche: 

Lebensstandard, Wohnen, Arbeitsleben, Bildungschancen und Gesundheit56. Unter 

diesen Indikatoren finden wir beispielsweise Information zu berufsbezogenen Hin-

52	 AK Oberösterreich, Sozialleistungen für Asylwerber: Daten & Fakten. Link hier folgen.

53	 AK, Sozialleistungen – Sozialstaat im Überblick. 1.10.1.2.2 Mittagessensförderungen. Link hier folgen.

54	 Stadt Wien, Tagesbetreuung an verschränkten und offenen Ganztagsschulen. Link hier folgen.

55	 Stadt Wien, Mittagessen an Schulen. Link hier folgen.

56	 Basierend auf  EU-Indikatoren zur Messung von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie zusätzlichen Indikatoren,  
	 die von der Überwachungsplattform Europa 2020 entwickelt wurden.
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https://ooe.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/sozialesundgesundheit/soziales/Sozialleistungen_fuer_Asylwerber.html
https://www.sozialleistungen.at/buch/341421-24.0_pr372642_3558328/Mittagessensfoerderung
https://www.wien.gv.at/bildung/schulen/tagesbetreuung/betreuungs-essensbeitrag.html
https://www.wien.gv.at/bildung/schulen/tagesbetreuung/mittagsverpflegung.html
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dernissen, die sich aus unbezahlter Betreuungsarbeit ergeben. Vergleichende Ana-

lysen dieser Indikatoren sind sehr hilfreich, um die Fort- und Rückschritte zu doku-

mentieren57. Allerdings wird im Rahmen dieses Monitorings der Zugang zu gesunden 

Lebensmitteln oder das Thema Ernährungs(un)sicherheit nicht bewertet.

Darüber hinaus hat das Sozialministerium im Jahr 2010 die Nationale Ernährungs-

kommission (NEK) mit dem Ziel gegründet, einen Nationalen Aktionsplan für Ernäh-

rung (NAP.e) umzusetzen. Damit hat die Regierung zum ersten Mal die Ernährungs-

gesundheit zu einer Priorität erklärt und Maßnahmen geplant, um Fehl-, Über- und 

Mangelernährung zu minimieren, wo zugleich die öffentliche Nahrungsmittelbeschaf-

fung in Institutionen angesprochen wurden58. Während im NAP.e sozial benachteiligte 

Gruppen ausdrücklich erwähnt sind, fehlte bisher eine umfassendere strukturelle und 

sozioökonomische Analyse des Zugangs zu angemessener Ernährung mit Fokus auf  

finanziell vulnerable Personen. Derzeit arbeitet eine der NEK Arbeitsgruppen zu einer 

Publikation zum Thema „Zugang zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung für 

alle”, die einen ganzheitlicheren Ansatz für das gesamte Ernährungssystem vorsieht. 

Da ein Bericht vor der Bearbeitung dieses Handbuches noch nicht öffentlich ist, wer-

den die Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt analysiert.

3.2. Lebensmittelhilfe von nicht-Staatlichen Akteur*innen

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der privaten Initiativen zur Lebensmittel-

hilfe (CFD, Abkürzung auf  englisch für charitable food distributors) erheblich gestie-

gen.  Diese haben in ganz Österreich eine führende Rolle bei der Bereitstellung von 

Nahrungsmittelhilfe für Personen übernommen, die in Armut leben oder sehr gerin-

ge Einkommen haben. Die meisten dieser Programme wurden auf  Eigeninitiative von 

NGOs, Kirchen, Privatpersonen und Sozialvereinen ins Leben gerufen. Die CFDs erhal-

ten hauptsächlich Lebensmittelspenden von Supermärkten und anderen Lebensmittel-

ketten, die für den Verzehr geeignet sind, aber aufgrund von Überproduktion, kleinen 

Mängeln oder wegen des baldigen Verfallsdatums nicht im regulären Einzelhandel ver-

kauft werden können. Die überschüssigen Lebensmittel werden je nach Art von CFDs 

kostenlos verteilt oder zu sehr reduzierten Preisen verkauft. In diesem Abschnitt wird 

am Beispiel von Wien ein Überblick über die Arbeit und den Betrieb der verschiedenen 

Arten von CFDs gegeben, die folgenderweise aufgegliedert werden können: Lebensmit-

telbanken (Tafeln), Suppenküchen und soziale Supermärkte.

57	 BMSGPK, Kennzahlen zu Lebensbedienungen (2020). Link hier folgen.

58	 Siehe FIAN 2020, Vorläufiger Bericht, and BMSGPK, Nationaler Aktionsplan Ernährung (NAP.e). Link hier folgen.
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https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6ec5ef97-7e1d-4282-b00a-9423cdfe7b63/Kennzahlen%20zu%20Lebensbedingungen_2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Lebensmittel-Ernaehrung/Ernaehrungsstrategien-und-Gremien/Nationaler-Aktionsplan-Ernaehrung-(NAP.e).html
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Lebensmittelbanken (Tafeln)

Österreich verfügt über ein Netzwerk von Lebensmittelbanken (Die Tafeln), das aus 

zehn Mitgliedern besteht. Diese sind über verschiedene Regionen des Landes ver-

teilt und beliefern andere CFDs, die sich mehr auf  die Verteilung der Lebensmittel 

konzentrieren. Die Tafelorganisationen bekommen ihre Lebensmittel durch Spen-

den, u.a. von den drei größten Supermarktketten in Österreich: REWE, SPAR und 

Hofer. Laut dem Jahresbericht dieses Netzwerks  waren die größten Kategorien an 

gespendeten Waren im Jahr 2020: haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Wurst 

(53.568 Kg), Kartoffeln (42.500 Kg), Süßigkeiten (38.252 Kg), Kühlwaren, Joghurts 

und Desserts (33.170 Kg) und vegane Lebensmittel (10.205 Kg)59. Weitere 58.712 

Kg wurden als „diverse Lebensmittel“ kategorisiert. Zusätzliche Daten im Bericht 

zeigen, dass im Jahr 2020 fast fünf  Millionen Kilogramm Lebensmittel (4.923.436 

Kg) an 74.897 Personen verteilt wurden, die von Armut betroffen sind, sowie an wei-

tere 194 CFDs60.

59	 Die Tafeln, Tätigkeitsbericht 2020, Seite 34-35. Link hier folgen.

60	 Ibid, Seite 4.

TÄTIGKEITSBERICHT 2020 © DIE TAFELN
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https://dietafeln.at/wp-content/uploads/2021/07/Taetigkeitsbericht-2020_HP.pdf
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Die Wiener Tafel ist eines der Mitglieder des Verbands Die Tafeln und seit 1999 in 

Wien tätig. Ihre Jahresberichte bestätigen einen tendenziellen Anstieg bei den Men-

gen der verteilten Lebensmittel und der Empfänger*innen. Im Jahr 2021 erreichte sie 

mit 20.000 Personen die höchste Zahl seit ihrer Gründung61.

199962 200063 200564 201265 201666 201967 202068 202169 

VERTEILTE 
NAHRUNGS-
MITTEL IN
KILOGRAMM

1,000 4,900 80,000 462,400 508,242 676,206 566,685 746,100

BEGÜN-
STIGTE 
PERSONEN

12,000 19,000 19,000 16,000 20,000

Der Bericht dokumentiert auch die große Anzahl von Freiwilligen, die die Wiener Ta-

fel unterstützen. Im Jahr 2019 leisteten 350 Freiwillige 27.650 Arbeitsstunden (das 

entspricht etwa 15 Vollzeitbeschäftigungen) und zudem 17 bezahlte Mitarbeiter*in-

nen70. Im Jahr 2020 sank die Zahl der Freiwilligen auf  285 infolge der Pandemie und 

der Selbstisolierung älterer oder gefährdeter Freiwilliger. 2021 stieg zwar die Zahl 

der Empfänger*innen wieder an, während die Statistik zeitgleich einen Rückgang der 

Zahl der Freiwilligen verzeichnete, was für viele CFDs eine große Herausforderung 

darstellte.

Lebensmittelausgabestellen & Suppenküchen

Die Tafelorganisationen versorgen viele Suppenküchen mit Lebensmitteln, die diese 

dann weitergeben, bzw. als warme Mahlzeit an armutsbetroffene Menschen vertei-

len. Die Infografik weiter unten zeigt den Standort von 14 Suppenküchen in Wien, 

die von der Stadt Wien online auf  einer Karte dargestellt werden: Häferl, Canisibus, 

Elisabethbrot, Evangelisches Pfarramt, Fair-Teiler (Foodsharing), Franziskanerkloster, 

Gruft, zweite Gruft, Le+O, und MUT. Interessant ist, dass die Suppenküchen im Ver-

gleich zu den Sozialmärkten viel stärker im Stadtzentrum konzentriert sind. Obwohl 

es weitere Lebensmittelausgabestellen bzw. Suppenküchen gibt, sind diese nicht auf  

einer Karte auffindbar.

61	 Ebenda.

62	 Parallelbericht 2013, Seite 58. Link hier folgen. Wiener Tafel, 15 Jahre Wiener Tafel, p. 38. Link hier folgen. Siehe auch link hier.

63	 Wiener Tafel, 15 Jahre Wiener Tafel. Seite 38. Link hier folgen.

64	 PB 2013, Seite 58 und Wiener Tafel, 15 Jahre, Seite 40. 

65	 Wiener Tafel, Jahresbericht 2012, Seite 6. Link hier folgen. 

66	 Kurier, Wien: 500.000 Kilo Lebensmittel für Armutsbetroffene, Februar 2017. Link hier folgen.

67	 Wiener Tafel (OTS), Wiener Tafel-Bilanz 2019: Jahr der Superlative zum 20. Jubiläum!, Februar 2020. Link hier folgen.

68	 Wiener Tafel, Tafel News. Link hier folgen.

69	 Retail (Handelsverband), Wiener Tafel Jahresbilanz 2021: Tägliche Versorgung von 20.000 Menschen (plus 31,7 %),  
	 Februar 2022. Link hier folgen.

70	 Siehe Fußnoten 37 bis 44.
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https://fian.at/de/artikel/parallelbericht-2013/
http://lange-tafel.at/fileadmin/Presse/Publikationen/15Jahre_WienerTafel_Jubilaeumsbuch.pdf
http://www.wienertafel.at/fileadmin/uploads/img/presse/Presseaussendung/2013/WienerTafel_PA_20130207_Bilanz2012.pdf
https://wienertafel.at/wp-content/uploads/2021/09/15Jahre_WienerTafel_Festschrift.pdf
https://wienertafel.at/wp-content/uploads/2021/09/WT_Jahresbericht_2012_Screen.pdf
https://kurier.at/chronik/wien/wien-500-000-kilo-lebensmittel-fuer-armutsbetroffene/245.331.273
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200225_OTS0070/wiener-tafel-bilanz-2019-jahr-der-superlative-zum-20jubilaeum
https://wienertafel.at/?id=393
https://retail.at/2022/02/25/wiener-tafel-jahresbilanz-2021-taegliche-versorgung-von-20-000-menschen-317/#:~:text=Die%20Jahresergebnisse%20der%20Wiener%20Tafel,via%20848%20Liefertouren%20ausgetragen%20wurden
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Eine der wichtigsten NGOs, die Nahrungsmittelhilfe leistet, ist die Caritas. Sie be-

treibt verschiedene CFDs wie z.B. „Die Gruft”. Hier bekommen Menschen warme 

Mahlzeiten und eine Unterkunft. Die Statistiken der vergangenen Jahre verweisen 

auch hier wieder auf  einen stetigen Anstieg der verteilten Mahlzeiten: von 58.000 im 

Jahr 2001 auf  fast das Doppelte im Jahr 2019 mit 119.653 Verköstigungen71. Ein 

weiterer von der Caritas betriebener CFD ist der sogenannte „Canisibus”. Zwei Bus-

se fahren zu acht festen Standorten in Wien, „jeden Tag, zur selben Zeit, am selben 

Ort”, erklärt ein Mitarbeiter. Seit 1990 verteilt dieser Bus heiße Suppen aus, ohne 

dass ein Ausweis oder ein Einkommensnachweis erforderlich ist72. Auch die Statisti-

ken dieser Initiative bestätigt einen Anstieg der verteilten Mahlzeiten in den vergange-

nen Jahren: von 68.000 im Jahr 2011 auf  71.356 im Jahr 201973. Nach Angaben ei-

nes Mitarbeiters „geben wir jeden Tag 180 Liter [Suppe] und 50 Kilogramm Brot aus. 

Derzeit haben wir etwa 200 Gäste pro Tag, in Spitzenzeiten etwa 40074.” 

Weiters erklärt der Mitarbeiter, dass sie zu 100% durch Spenden finanziert werden:

Wir haben Menschen, die Geld spenden, Unternehmen und Privatpersonen, die 

Waren spenden, und wir arbeiten auch mit sozialen Organisationen wie der Wie-

ner Tafel und der Österreich Tafel zusammen.

71	 FIAN, 2013. Parallelbericht ESCR in Österreich, Seite 58. Link hier folgen. See also: Caritas Wien, „Niemand lebt freiwillig auf  	
	 der Straße“, Jänner 2020. Link hier folgen.

72	 Aussage eines Mitarbeiters von Canisibus in einer Gruppendiskussion 2020.

73	 Parallelbericht 2013, Seite 58. Link hier folgen.

74	 Aussagen eines Mitarbeiters von Canisibus, 2020.

Einrichtungen,  
die Lebensmittel an  
Bedürftige ausgeben

Sozialmärkte 

Basiert auf  Suppenküche  
und sozialer Supermarkt,  
die die Stadt Wien  
online teilt.
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https://fianat-live-7318544636224c40bb0b0af5b09-745b6a8.divio-media.net/filer_public/87/57/875729e0-5e05-42f7-9808-934eafbef7b7/parallel-report-austria-2013-icescr-en.pdf
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200103_OTS0039/caritas-niemand-lebt-freiwillig-auf-der-strasse
https://fianat-live-7318544636224c40bb0b0af5b09-745b6a8.divio-media.net/filer_public/87/57/875729e0-5e05-42f7-9808-934eafbef7b7/parallel-report-austria-2013-icescr-en.pdf
https://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/SearchResults.do?keyword=Lebensmittelhilfe
https://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/SearchResults.do?keyword=Sozialm%C3%A4rkte
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Zu den Veränderungen während dem ersten Jahr der Pandemie berichtete er  

folgendes:

Zu Beginn der Pandemie hatten wir mehr Gäste, aber jetzt, während des zweiten 

Lockdowns, ist die Anzahl etwas gesunken, weil die Stadt Wien ihren 24-Stunden-

Schutzraum eröffnet hat, der Teil des ‚Winterpakets‘  ist. […] Aber es gibt einige neue 

Entwicklungen: In den letzten Tagen konnten wir leicht steigende Zahlen beobachten 

und haben neue Gesichter gesehen. Aussagen von November 2020.

Sozialmärkte

Eine dritte Art von CFDs sind Sozialmärkte, definiert als “kleinflächiger, gemeinnützig 

orientierter Einzelhandelsbetrieb, der ein stark begrenztes Sortiment an Waren des 

täglichen Bedarfes zu symbolischen Preisen vorwiegend in Selbstbedienung anbietet. 

Zum Einkauf  berechtigt sind ausschließlich finanziell vulnerable Personen75.” Auch die 

Sozialmärkte werden von Freiwilligen betrieben. Auf  einer Karte von Wien sind rund 

zwanzig Sozialmärkte verzeichnet (siehe oben), darunter das Start-up FOOD POINT, 

Samariterbund, SOMA Sozialmarkt, VinziMarkt, Wiener Hilfswerk und Sozialmarkt 

Wien76.  

Österreichweit sind allein über die genannte „SOMA Österreich und Partner“ vier-

zig Standorte zu zählen. Diese Initiative wurde 1999 gegründet und bedient rund 

100.000 Kunden77. Wie andere Sozialmärkte werden auch hier überschüssige Wa-

ren von Industrie- und Handelsunternehmen gesammelt und zu einem symbolischen 

Preis weiterverkauft78. Etwa um ein Viertel der regulären Preise, wie uns unser Inter-

viewpartner, der hier arbeitet, erklärt. Zu erläutern ist, dass hier aber nur Menschen 

mit nachweislich geringem Einkommen einkaufen dürfen und dass der Einkauf  auf  

dreimal pro Woche limitiert ist. Pro Besuch kann jeder zehn Euro ausgeben. 

Ein wichtiges Merkmal dieser Märkte ist, dass die Öffnungszeiten, im Vergleich zu re-

gulären Supermärkten, in der Regel deutlich eingeschränkter sind, zum Beispiel Mon-

tag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr. Eine unserer Interviewpartnerinnen erklärt, dass sie 

oft nicht in der Lage ist, ihre Einkäufe in Sozialmärkten zu tätigen, weil sie während 

deren Öffnungszeiten arbeiten muss.

75	 Parallel Report 2013, Seite 57.

76	 Fonds Soziales Wien (Stadt Wien), Sozialmärkte. Link hier folgen.

77	 SOMA Österreich & Partner, Gegen Lebensmittelverschwendung. Für Nachhaltigkeit. Link hier folgen.

78	 Ebenda.
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https://sozialinfo.wien.at/content/de/10/SearchResults.do?keyword=Sozialm%C3%A4rkte
https://somaoesterreichundpartner.at/
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Ein weiterer Sozialmarkt ist der vom Wiener Hilfswerk mit zwei Standorten in Wien. 

Es arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip: Die Kund*innen müssen ein geringes Ein-

kommen nachweisen, in dem sie sich mit Einkommensnachweis und einem Lichtbils-

ausweis anmelden. Das Einkommen ist begrenzt auf:

15.936 Euro pro Jahr für eine alleinstehende Person

23.904 Euro pro Jahr für ein Ehepaar

plus 4.776 Euro pro Jahr und Kind

plus 7.968 Euro pro Jahr für jede weitere erwachsene Person79 

In diesem Supermarkt ist der Wocheneinkauf  auf  30 Euro begrenzt und die Preise 

der Produkte sind in der Regel 50 bis 90% niedriger als in herkömmlichen Geschäf-

ten80. Auch die Öffnungszeiten, die je nach Tag zwischen vier und sechs Stunden lie-

gen, unterscheiden sich von denen herkömmlicher Supermärkte - und an Wochenen-

den sind die Geschäfte geschlossen.

3.3 Solidaritätsinitiativen

Im Rahmen der Erhebung haben wir auch alternative Geschäftsmodelle und Ge-

nossenschaften identifiziert, die als alternative Methoden funktionieren und darauf  

ausgerichtet sind, den Zugang zu gesunden Lebensmitteln für alle zu niedrigeren 

Preisen zu ermöglichen. In Österreich plant der partizipative Supermarkt MILA den 

Verkauf  von Lebensmitteln an Mitglieder, die im Unternehmen gemeinsam arbeiten, 

es gemeinsam besitzen und entwickeln. Um erschwingliche, aber faire Preise an-

bieten zu können, wird die bezahlte Tätigkeit auf  ein Minimum reduziert und ver-

bleibende Aufgaben von den Mitgliedern erledigt, die alle drei Stunden pro Monat 

im Supermarkt ehrenamtlich arbeiten81.

Diese Initiative ist Teil eines internationalen Netzwerks partizipativer Supermärkte, 

das von der Park Slope Food Coop in New York, La Louve in Paris und Superquin-

quin in Lille initiiert wurde82. Wie eine ihrer Mitbegründer*innen erklärt, stellt die 

Genossenschaft „eine Alternative zu kommerziellen, gewinnorientierten Supermärk-

ten, aber auch eine Alternative zu Lebensmittelbanken oder Sozialmärkten” dar. 

Über die Preise und Lebensmittel erzählt sie folgendes:

79	 SOMA Sozialmärkte. Link hier folgen. Zu beachten, dass sich die Einkommensgrenzen durch die Teuerungswelle  
	 geändert haben kann.

80	 Ebenda.

81	 MILA, Mitmach Supermarkt. Link hier folgen.

82	 MILA, Park Slope Food Coop. Link  hier folgen. Siehe auch: MILA, La Louve. Link hier folgen.
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https://www.hilfswerk.at/wien/soma-sozialmaerkte/sozialoekonomischer-betrieb/soma-sozialmaerkte/
https://www.mila.wien/de/uber-uns/was-ist-mila/
https://www.mila.wien/de/vorbilder/park-slope-foodcoop/
https://www.mila.wien/de/vorbilder/la-louve/
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[Das Ziel ist] gute Preise zu haben, faire Preise - im Idealfall niedrigere Preise 

als in anderen Supermärkten – und den Schwerpunkt auf qualitativ hochwerti-

ge Lebensmittel zu legen, die regional und saisonal sind. [...] Er sollte für jeden 

offen sein, und es sollte ein sozialer Raum sein, in dem man nicht stigmatisiert 

wird, wenn man den Raum betritt. Daher hoffen wir, dass eine heterogene Grup-

pe von Menschen Mitglied sein wird.

Ein anderes Modell ist die sogenannte Lebensmittelkooperative oder „FoodCoop”, 

wo Gruppen von Personen, gemeinsam Lebensmittel direkt von Landwirt*innen kau-

fen und sie unter sich dann verteilen. Die Lebensmittel werden saisonal, regional, 

ökologisch nachhaltig und sozial gerecht produziert. Aufgaben wie das Sammeln 

und Lagern von Waren werden gemeinsam wahrgenommen, und auch Entscheidun-

gen werden kollektiv getroffen. Durch diese Initiativen wird die sonst traditionelle 

Anonymität zwischen Produzent*innen und Konsument*innen aufgehoben83. In Ös-

terreich gibt es etwa 80 sogenannte „FoodCoops” – Bioparadeis war die erste Food-

Coop in Österreich. Jeder kann mitmachen, es gibt eine monatliche Plenarsitzung, 

in der Entscheidungen getroffen werden und die Arbeit unter den Mitgliedern aufge-

teilt wird. Die Mitglieder entscheiden über den Umfang der Arbeiten. Der Mitglieds-

beitrag beträgt je nach persönlicher finanzieller Situation zwischen neun und zwölf  

Euro zur Deckung der Betriebskosten84. 

Eine weitere Variante ist das Modell der solidarischen Landwirtschaft, bei dem Konsu-

ment*innen und Produzent*innen eine direkte Beziehung ohne Zwischenhändler*innen 

eingehen. Auf  der Grundlage der geschätzten jährlichen Kosten verpflichten sich die 

Konsument*innen, einen festen Betrag im Voraus zu zahlen, der den Produzent*innen 

ein Einkommen sichert. Dieses Modell birgt für die Kund*innen ein gewisses Risiko im 

Falle einer schlechten Ernte, gewährleistet aber auch, dass sie einen Teil der Ernte er-

halten, die aus biologischem Anbau und regionaler Herkunft stammt. In Österreich gibt 

es 25 dieser solidarischen Bauernhöfe85. Einer von ihnen ist SOLILA:

Die Idee der SOLILA-Erntebeteiligung [...] ist, dass die Abnehmer miteinander 

vereinbaren, wie viel sie zahlen können - es gibt drei Stufen [...]. Man trägt auch 

das Risiko der Landwirtschaft. Wenn die Ernte ausfällt, ist der Anteil kleiner. Aber 

wenn es eine größere Menge von etwas gibt, dann ist der Anteil entsprechend 

größer. Frau, alleinerziehende Mutter, ca. 45 Jahre alt.

83	 BIORAMA, Solidarische Landwirtschaft und Food-Coops: Alternativen zum Supermarkt, Juli 2016.  
	 Link hier folgen. Siehe auch: Food Coop, Was ist eine FoodCoop? Link hier folgen.

84	 Bioparadeis, Funktionsweise. Link hier folgen.

85	 BIORAMA, 2016.
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Weitere Initiativen, die aus Umweltgründen die Lebensmittelverschwendung ver-

ringern wollen, werden in dieser Publikation nicht berücksichtigt, da ihr Ziel nicht 

darin besteht, Menschen mit geringem Einkommen Zugang zu Lebensmitteln zu 

verschaffen. Eine unserer Interviewpartnerinnen berichtete, dass es für sie nicht 

möglich ist hier einzukaufen, da man nicht weiß, was man bekommt:

[…] Ich habe fünf Kinder, und das bedeutet eine Menge organisatorische Arbeit, ich 

kann mich nicht auf gut Glück auf Lebensmittel verlassen. Was es da gibt oder viel-

leicht auch nicht – ich muss halt jeden Tag eine Mahlzeit für die Kinder zusammen-

stellen und ich muss auch sonst alles mögliche für sie arrangieren. Und das ist ein-

fach sehr zeitaufwendig. Alleinerziehende Mutter, ca. 45 Jahre alt.
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TEIL 4
ERFAHRUNGEN VON UNSEREN  

INTERVIEWPARTNER*INNEN
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Dieser Abschnitt enthält Kommentare von Gesprächspartner*innen, die uns einen 

tieferen Einblick in die Erfahrungen von Menschen geben, die in Armut leben oder 

von ihr bedroht sind. Auch Personen, die in CFDs arbeiten, wurden befragt, um aus 

ihren Erfahrungen zu lernen. Die Gespräche und Gruppendiskussionen wurden zwi-

schen März und November 2020 geführt:

Zugang zu Lebensmitteln und Stigmatisierung

Die Befragten betonten, dass sie sich stigmatisiert fühlen, vor allem, wenn sie ein 

monatliches Einkommen nachweisen müssen, auf  der Straße sichtbar Schlange 

stehen oder wenn sie zuvor ausrangierte Ware kaufen:

Ich will ehrlich sein. Ich nehme das [Angebot] nicht wirklich in Anspruch, weil 

es eine zu große Herausforderung für mich ist. Ich leide extrem unter dem Stig-

ma, arm zu sein. Natürlich möchte ich das gerne so wenig wie möglich erleben 

müssen...  Mann, Vater, um die 40 Jahre.

...und dann kommt noch der Gedanke hinzu: ‚Hoffentlich sieht mich niemand‘.

Frau, Mutter mehrerer Kinder, rund 45 Jahre.

Ich finde es nicht grundsätzlich schlecht, das zu nutzen, aber für mich wäre es 

wirklich schlimm, wenn ich zu einem SOMA gehen und weggeworfene Sachen 

mitnehmen müsste. Frau, Mutter, rund 40 Jahre.

Bürokratische Verfahren

Weitere Hindernisse auf  den erschwerten Zugang zu CFDs sind die sehr bürokrati-

schen Verfahren, die räumliche Entfernung zu den Standorten und die begrenzten 

Öffnungszeiten:

Ich musste die Ausweise der ganzen Familie mitbringen. Mann, Flüchtling, 21 Jah-

re. Auf  die Frage, warum er nicht im Sozialmarkt einkaufe, erklärte der Befragte, 

dass er und sein Bruder morgens in der Schule sind und die Eltern wegen der 

Sprachbarriere nicht mit dem Zug zum Sozialmarkt fahren könnten.

Es gibt keinen Pass, der für alle Standorte gültig ist, stattdessen muss man sich bei 

jedem einzelnen Supermarkt neu anmelden, mit Anmeldeformular, Einkommens-

nachweis. [...] Ich arbeite und habe vier Kinder mit vier verschiedenen Einkom-

mensnachweisen. [...] Frau, alleinerziehende Mutter, ca. 45 Jahre.

Zu den Öffnungszeiten, erzählt sie uns weiter: „Und bei meinem SOMA kann ich 

nur freitags einkaufen, weil er die gleichen eingeschränkten Öffnungszeiten hat, 

und für Berufstätige geht das einfach nicht.
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Vielfalt der Nahrungsmittel

Mitarbeiter*innen verschiedener CFDs erklären uns, dass sie ihre Produkte von 

Spenden bekommen, d.h. es gibt kein reguläres Vorratslager. Bei den Spenden der 

überschüssigen Lebensmittel von großen Handelsorganisationen und anderen In-

dustrieunternehmen wird nicht auf  ernährungswissenschaftliche oder gesundheit-

liche Aspekte geachtet:

Wir haben immer ein Sortiment an Artikeln aus einer Überschussproduktion. 

Manchmal haben wir also viel Milch, manchmal viel Joghurt, manchmal viel Ge-

müse usw.“ Mann, der in einem Sozialmarkt arbeitet.

In Bezug auf eine Suppenküche betont eine Mitarbeiterin: Wir leben alle von 

Lebensmittelspenden, und es ist nicht leicht zu kontrollieren, welche Spenden 

intakt sind und welche nicht verwendet werden können, weil sie entweder zu we-

nig sind, um genug Essen zu machen, oder sich nicht zum Kochen eignen. Zum 

Beispiel verpackte Milchprodukte, insbesondere Fruchtjoghurts oder Getränke 

und Süßigkeiten, Donuts, Schnecken.

In Bezug auf Sozialmärkte ergänzt dieselbe Mitarbeiterin: Es gibt eine riesige 

Menge an gesüßten Limonaden, Aufstrichen, Salatdressings und neuartigen 

Produkten, die im Supermarkt übrigbleiben[…] Was man in solchen Märkten 

immer kaufen würde, sind Kartoffeln, Zwiebeln, Brot und Gebäck. Allerdings ist 

eine gesunde, vernünftige, gute Ernährung, bei der man auch zu Hause eine 

Mahlzeit zubereiten kann, fast unmöglich zu finden.

Den Interviews zufolge sind die Erfahrungen der von Armut betroffenen Personen 

hinsichtlich der Qualität der verfügbaren Lebensmittel (Angemessenheit und Viel-

falt) unterschiedlich, doch sie bestätigten, dass der Anteil an frischen Nahrungsmit-

teln im Vergleich zu Industrieprodukten niedrig ist:

Die Qualität der Lebensmittel schwankt stark von sehr gut bis sehr schlecht, so 

der Befragte. Es gibt viel Fleisch, aber selten Gemüse und Obst. Mann, Alter 

unbekannt.

Ich habe einen SOMA in meiner Nähe. Das Einzige, was dort noch gut und billig 

ist, ist das Brot. [...] Alles andere sind gespendete Waren von Firmen wie Fe-

lix-Dosen, Maggi-Fertigprodukte, Schokolade ohne Ende, einige süße Getränke. 

Das Brot war wirklich hilfreich, weil es hochwertiges Brot war.  Frau, alleinerzie-

hende Mutter von vier Kindern, ca. 45 Jahre.

Das sind hauptsächlich Industrieprodukte, die aufgrund des Mindesthaltbarkeits-

datums zu Abfall werden. Obst und Gemüse sind oft Mangelware. Am meisten 

wird Brot weggeworfen. Frau, 60 Jahre.
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Abhängigkeit von Freiwilligen 

CFDs sind in hohem Maße auf  Freiwillige angewiesen. Dies stellte während der Pan-

demie eine Herausforderung dar, insbesondere zu Beginn, als sich ältere und gefähr-

dete Freiwillige selbst isolierten. Der unvorhersehbare Mangel an Mitwirkenden und 

die strengen Regeln, die zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie erlassen wurden, 

wirkten sich zusätzlich auf  die Arbeit der CFDs aus und schränkten die Möglichkeit 

ein, die steigende Nachfrage nach Nahrungsmittelhilfe zu decken. Zwei unserer Inter-

viewpartner berichten über die Anzahl der Ehrenamtlichen in ihren Teams:

Unser Team besteht aus zwei Zivildienstleistenden, einer Person, die ein frei-

williges soziales Jahr absolviert, zwei Projektkoordinatoren und nicht zuletzt aus 

unserem Pool von 150 Freiwilligen. Sie sind superwichtig und ohne sie könnten 

wir es nicht stemmen. [...] Zusammengerechnet sind das bis zu 1.000 Stunden 

pro Monat, so ein Mitarbeiter einer Ausgabestelle.

Es gibt etwa 200 Leute, die meisten von ihnen sind ehrenamtlich tätig, Mann, 

arbeitet in einem Sozialmarkt.
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TEIL 5
WIE KÖNNEN BESTEHENDE MAßNAHMEN  

BEWERTEN WERDEN?
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In diesem Abschnitt werden zwei der oben genannten Maßnahmen zur Implementie-

rung des Rechts auf  Nahrung anhand der sogenannten 'PANTHER–Prinzipien' bewertet. 

Diese erlauben eine Beurteilung durch einen menschenrechtsbasierten Ansatz und die-

nen auch als Leitfaden für die Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse anderer Maß-

nahmen auf  lokaler, regionaler oder nationaler Ebene86. PANTHER steht für87: 

	–�	 Partizipation – Die Rechteinhaber/innen oder ihre Vertreter/innen sollten 

in die Planung, Umsetzung und Überwachung von Politiken und Prozes-

sen einbezogen werden und aktiv und frei mitwirken. Das Recht auf  Be-

teiligung kann viele Formen annehmen.

	–�	 Rechenschaftspflicht – Personen mit öffentlicher Verantwortung (öffent-

liche Dienstleistungen, Verwaltung öffentlicher Ressourcen oder Schutz 

der Menschenrechte) sollten zur Rechenschaft gezogen werden, wenn 

ihre Leistungen gegen ihre Pflichten verstoßen. Wenn ein Recht infol-

ge staatlichen Handelns verletzt wurde, sollte die verletzte Person oder 

Gruppe Zugang zu Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen haben, wie sie ge-

setzlich vorgesehen sind, z. B. vor dem zuständigen Gericht (Beschwer-

demechanismen).

	–�	 Nichtdiskriminierung – „Alle Menschen sind als menschliche Wesen 

und aufgrund der jedem Menschen innewohnenden Würde gleich. Alle 

Menschen haben Anspruch auf  ihre Menschenrechte ohne jegliche Dis-

kriminierung aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, ethnischer 

Zugehörigkeit, Alter, Sprache, religiöser, politischer oder sonstiger An-

schauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Behinderung, Eigentum, 

Geburt oder sonstigem Status, wie in den Menschenrechtsverträgen dar-

gelegt.” Dies bedeutet, dass alle politischen Maßnahmen, Programme 

oder Institutionen auf  ihre diskriminierenden Auswirkungen hin über-

prüft werden müssen.

	–�	 Transparenz – Entscheidungsfindungsprozesse sollten transparent sein 

und von jeder Person überprüft werden können. Dies setzt voraus, dass 

klare Informationen über Vorschriften und Verfahren zur Verfügung ste-

hen, die zugänglich sind. Außerdem sollte die Verwaltung der Mittel im 

Einklang mit den Regeln und Vorschriften stehen.

	–�	 Menschenwürde – Jede Maßnahme, die konzipiert oder durchgeführt wird, 

sollte auch die Achtung und Wahrung der Würde des Menschen fördern.

	–�	 Empowerment (Selbstermächtigung) – Jeder Mensch muss in der Lage 

sein, wirksame Entscheidungen zu treffen und die von ihm gewünschten 

Maßnahmen auch selbst zu bestimmen.

	–�	 Rechtsstaatlichkeit – Die Staaten müssen sich an die Regeln der Rechts-

staatlichkeit halten, die für alle gleichermaßen gelten müssen.

86	 FAO, The Right To Food. Link hier folgen.

87	 FAO, The Right to Food, Methods to Monitor the Human Rights to adequate Food, Volume II, 2008, Kapitel 9, Seiten 131-132. 	
	 Link hier folgen. Dieselbe Quelle gilt für alle im folgenden Text genannten Menschenrechtsprinzipien.
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Zusätzlich zu diesen Menschenrechtsprinzipien enthalten die Anhänge dieses Mo-

duls Leitfragen für die weitere Beurteilung des Falles Österreich. Die Fragen sind 

verwendbar, um ein umfassenderes Verständnis der sozialen Rechte zu erlangen 

und können aber auch zur Beurteilung von Maßnahmen in anderen Ländern ver-

wendet werden. Für mehr Information zu den staatlichen Pflichten zur Anerken-

nung, zum Schutz und zur Gewährleistung des Rechts auf  Nahrung sehen Sie bitte 

Modul 1 in der englischen Version dieses Handbuches.

BEISPIEL 1 – BEWERTUNG DER „SOZIALHILFE”  

(PANTHER–PRINZIPIEN)

Die Sozialhilfe ist eine Sozialleistung zur Deckung des allgemeinen Lebensunter-

halts, einschließlich der Kosten für Nahrungsmittel. Die steigenden Preise für Fixkos-

ten (insbesondere für Wohnung und Lebensmittel) werden jedoch nicht durch höhe-

re Leistungen ausgeglichen. Stattdessen wurden drastische finanzielle Kürzungen in 

dieses Leistungssystem aufgenommen, z.B. durch Abzug des Wohngeldes vom Leis-

tungsbetrag. Der Höchstbetrag, den ein Leistungsempfänger erhält, liegt unter der 

Armutsgrenze (Prinzip 5 – Menschenwürde). Infolge dieser Situation sind viele Men-

schen auf  private CFDs angewiesen.

Weiters wird beobachtet, dass die Zuverdienstgrenze bei der Sozialhilfe im Vergleich 

zum bisherigen System stark gesenkt worden ist. So dürfen beispielsweise Menschen 

mit Behinderungen, die einige Stunden in der Woche arbeiten, um ein kleines zusätz-

liches Einkommen zu erzielen, keinen Verdienst mehr erhalten, der 15 Euro im Mo-

nat übersteigt. Diese Regelung macht die Empfänger*innen völlig abhängig von einer 

Sozialleistung, die unter der Armutsgrenze liegt und ihnen lediglich erlaubt, ein paar 

Euro dazuzuverdienen (im Zusammenhang mit Prinzip 6 – Befähigung)88.

Sollte ein*e Bezieher*in dieser Leistung der Ansicht sein, dass diese Hilfe nicht aus-

reicht, um seinen/ihren täglichen Bedarf  zu decken und sich selbst zu ernähren, 

könnte das Recht auf  Nahrung nicht vor Gericht eingeklagt werden, da es nicht im 

nationalen Recht verankert ist und internationale Abkommen nicht direkt anwend-

bar sind (Prinzip 7 – Rechtsstaatlichkeit). Nur wenn die Behörden Leistungen nicht 

gewähren, obwohl die betreffende Person einen gesetzlichen Anspruch darauf  hat, 

kann zur Rechenschaft gezogen werden (Prinzip 2 – Rechenschaftspflicht, Prinzip 7 – 

Rechtsstaatlichkeit).

Weiters wird beobachtet, dass die Sozialhilfe Menschen mit bestimmten Aufenthalts-

titeln ausschließt – so bei Personen mit humanitärem Bleiberecht oder Personen mit 

subsidiärem Schutz. Eine Reform, um eine Diskriminierung gegen Personen mit hu-

manitärem Bleiberecht zu beenden, wurde im April 2022 angekündigt, muss aber 

noch umgesetzt werden und sollte auch auf  Personen mit subsidiärem Schutz ausge-

dehnt werden. Eine umfassende Reform würde die Gleichbehandlung wiederherstel-

len (Prinzip 3 – Nichtdiskriminierung). Ein weiterer Punkt, ist die Tatsache, dass die 

88	 Bizeps, Sozialhilfe: Von zehn Giftzähnen, drei gezogen – tut noch immer sehr weh, April 2022. Link hier folgen.
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finanziellen Leistungen für jedes weitere Kind im Haushalt schrittweise sinken, was 

vor allem größere Familien betrifft.

Bei Änderungen des Sozialleistungssystems sollten die Repräsentanten der Betrof-

fenen in alle Phasen des Entscheidungsprozesses miteinbezogen werden (Prinzip 1 

– Beteiligung und Prinzip 4 – Transparenz). Außerdem sollten mögliche diskriminie-

rende Auswirkungen dieser Änderungen überwacht werden.

Berücksichtigt man all diese Gesichtspunkte, so kann der Schluss gezogen werden, 

dass viele Aspekte der PANTHER–Prinzipien nicht erfüllt sind. Die oben erwähnten 

Aspekte in Bezug auf: Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit & Nichtdiskriminierung, Ge-

währleistung menschenwürdiger Lebensbedingungen, Beteiligung an Entscheidungs-

prozessen und Befähigung zu wirksamen Entscheidungen sollten allesamt überarbei-

tet werden. Es wird dringend empfohlen, bei künftigen Beschlüssen die Einhaltung 

dieser Menschenrechtsgrundsätze zu überprüfen und die unterschiedlichen Lebens-

umstände der Leistungsbezieher*innen zu berücksichtigen, bevor die Beschlüsse um-

gesetzt werden.

 

BEISPIEL 2 – BEWERTUNG VON SOZIALMÄRKTEN ANHAND  

DER PANTHER–PRINZIPIEN

Sozialmärkte gehören zu den gemeinnützigen Lebensmittelverteilern, die immer 

mehr an Bedeutung gewinnen, da sich die staatlichen Maßnahmen als unzurei-

chend erwiesen haben. Diese privaten Initiativen sind nicht für die Erfüllung des 

Rechts auf  eine angemessene Ernährung verantwortlich, aber als Akteurinnen, die 

auf  die Ernährungsunsicherheit reagieren, ist es wichtig, dass sie die genannten 

Menschenrechtsprinzipien berücksichtigen.

Während private Akteur*innen Gesetze und andere Rechtsvorschriften einhalten 

müssen, weichen ihre Verantwortlichkeiten bei Entscheidungsprozessen und für sie 

geltende Transparenzregeln von denen der öffentlichen Einrichtungen ab. Rechtmä-

ßige Entscheidungen können in privaten Einrichtungen einseitig getroffen werden. 

Gerade weil Sozialmärkte darauf  abzielen, Menschen mit begrenzten finanziellen 

Mitteln zu unterstützen, ist es aber wünschenswert, Beteiligungsverfahren einzufüh-

ren, bei denen die von einer Entscheidung betroffenen Personen direkt einbezogen 

werden oder ihre Interessen durch andere vertreten lassen können (Prinzip 1 – Be-

teiligung).

Darüber hinaus stellen wir fest, dass die meisten Sozialsupermärkte Regeln für den 

Zugang zu ihren Räumlichkeiten haben, um nur Menschen mit nachweislich niedri-

gem Einkommen zuzulassen. Diese Maßnahme mag zwar als positive Diskriminie-

rung und zur Rückstellung von Waren für die als besonders finanziell vulnerablen Per-

sonen gedacht sein. Sie kann jedoch Gefühle der Stigmatisierung hervorrufen und 

grenzt Menschen mit geringem Einkommen gegenüber anderen mit höherem Einkom-

men ab. Auch die Tatsache, dass die Lebensmittelangebote sich aus überschüssigen 

Waren speisen, die nicht verkauft werden konnten und nur Menschen mit geringem 
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Einkommen vorbehalten sind, trägt nicht zur Gleichbehandlung bei und fördert diese 

nicht. Maßnahmen, die den Zugang zu gesunden Lebensmitteln unterstützen, sollten 

Wege finden, die soziale Inklusion zu fördern (Prinzip 3 – Nichtdiskriminierung und 

Prinzip 5 – Menschenwürde).

Ein weiterer Aspekt, der in die Evaluierung einbezogen werden sollte, ist die Selbst-

bestimmung über die Ernährung des Einzelnen (Prinzip 6 – Empowerment). So-

zialmärkte ermöglichen es den Menschen, die Produkte, die sie kaufen möchten, 

frei zu wählen. Allerdings ist das Angebot begrenzt, da die Märkte auf  Spenden 

angewiesen sind, sodass eine gesunde Ernährung nicht im Fokus steht. Private Ini-

tiativen sind zwar nicht dafür verantwortlich, den Zugang zum Recht auf  angemes-

sene Ernährung zu gewährleisten. Doch haben wir festgestellt, dass diese Initiativen 

weder gesunden Lebensmitteln Vorrang einräumen noch besondere Ernährungsbe-

dürfnisse berücksichtigen, eben weil sie auf  Spenden angewiesen sind. Hingegen 

sollte der Staat seiner Verantwortung gerecht werden und den Zugang zu gesunden 

und angemessenen Lebensmitteln sicherstellen.

Ein weiterer Punkt zu beachten: Sozialsupermärkte können den Geldbetrag, den 

die Menschen täglich und wöchentlich ausgeben können, festlegen. Auch wenn ein 

gewisses Maß an Regulierung für organisatorische Zwecke als notwendig erach-

tet wird, schränkt dies die individuelle Entscheidungsfreiheit stark ein; daher wird 

empfohlen, dass andere Lösungen geprüft werden (Prinzip 5 – Menschenwürde und 

Prinzip 6 –Befähigung).

Letztlich wird beobachtet, dass wenn Sozialmärkte geltende Gesetze, Vorschrif-

ten oder Verpflichtungen nicht einhalten oder gegen sie verstoßen, sie auf  der 

Grundlage der bestehenden rechtlichen Bedingungen zur Rechenschaft gezogen 

werden können (Prinzip 2 – Rechenschaftspflicht und Prinzip 7 – Rechtsstaatlich-

keit).

Als private Akteure haben Sozialmärkte nicht die Verantwortung das Recht auf  Nah-

rung zu erfüllen. Dennoch können die PANTHER Prinzipien angewendet werden, um 

Stellen zu erfassen, in denen Änderungen überlegt werden. Berücksichtigt man all 

diese Punkte, hebt unsere Evaluierung wichtige Aspekte hervor, die in Bezug auf: 

gleichen Zugang und soziale Eingliederung, Menschenwürde, Beteiligung an Ent-

scheidungsprozessen und Befähigung zu wirksamen Entscheidungen zu berück-

sichtigen sind.
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TEIL 6
AKTEUR*INNEN UND NETZWERKE
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In diesem Abschnitt werden nochmals die Akteur*innen, die im Bereich Lebensmittel-

hilfe, oder Armutsbekämpfung tätig, oder selbst Betroffene sind, aufgelistet:

Personengruppen, die von Armut oder sehr geringem Einkommen betrof-

fen sind. In einigen Ländern haben sich Menschen, die von Armut betroffen 

sind, in Netzwerken organisiert, um ihre Interessen zu vertreten.

Mitarbeiter*innen oder Ehrenamtliche, die in der Lebensmittelhilfe arbei-

ten, z.B. der Tafel Organisationen.

Solidaritätsinitiativen, z.B. Lebensmittelkooperativen und Initiativen der 

solidarischen Landwirtschaft.

Spender/innen von Lebensmitteln, z.B. Supermärkte und Lebensmittel-

konzerne.

Nichtregierungsorganisationen und Netzwerke, z.B. die Armutskonfe-

renz Österreich, selbstorganisierte Initiativen von Armutsbetroffenen 

(z.B. Plattform Sichtbar Werden), Arbeitsgruppen wie das SozialRechts-

Netz (rechtliche Vertretung strategisch relevanter Einzelfälle), FIAN-Sekt-

ionen, Ernährungsräte. Einige dieser Organisationen sind auch Mitglied 

in internationalen Netzwerken, wie z.B. das Europäische Armutsnetzwerk 

(EAPN).

Institutionen auf staatlicher Ebene, z.B. das Bundesministerium für So-

ziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, soziale Einrichtungen 

(z.B. Fond Soziales Wien) und Ämter auf  städtischer Ebene.

Andere Institutionen, wie z.B. nationale Menschenrechtseinrichtungen.

Ein strukturierter Dialog zwischen diesen Initiativen und Entscheidungsträger/innen 

ist grundlegend, um das Verständnis für die unterschiedlichen Lebensumstände zu 

verbessern und Strategien zur Armutsbekämpfung zu identifizieren und um das 

Recht auf  Nahrung zu implementieren. Einige Beispiele, von existierenden Netzwer-

ken und Austauschmöglichkeiten sind folgende:

	–�	 Die Plattform „Sichtbar Werden” der Armutskonferenz, wo armuts-

betroffene Personen die Interessen andere Menschen mit Armutser-

fahrungen vertreten, z.B. in öffentlichen Veranstaltungen, in Arbeits-

gruppen in Ministerien und im Austausch mit Entscheidungsträger/

innen89.

	–�	 Die Armutskonferenz: alle zwei Jahre wird eine dreitägige Konferenz 

organisiert, wo Expert*innen aus verschiedensten Initiativen und Orga-

nisationen teilnehmen. Solche Treffen sind essentiell, um gemeinsam 

89	 Die Armutskonferenz, Rechtsvertretung, Vertretung strategisch relevanter Einzelfälle. Link hier folgen.
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Herausforderungen und Bedürfnisse auf  die politische Tagesordnung 

zu hieven und in den Medien zu kommunizieren.

	–�	 Ein weiteres Beispiel ist das NGO-Forum, eine Veranstaltung, die von 

der Volksanwaltschaft organisiert wird.

Weitere Beispiele von Projekten zur Linderung der Armut, die auch direkt mit dem 

Recht auf  Nahrung verlinkt sind: 

	–�	 Auf  europäischer Ebene ist der Europäische Fond zu erwähnen, der 

eine Finanzierungsmöglichkeit für die am stärksten benachteiligten 

Bevölkerungsgruppen (FEAD) bietet. Dieses Programm ist mit 3,8 

Milliarden Euro ausgestattet und unterstützt alle EU-Mitgliedstaaten 

durch zwei operationelle Programme zur "Linderung der schlimms-

ten Formen der Armut in der EU". Das erste Programm stellt Nah-

rungsmittel und/oder grundlegende materielle Hilfe (Kleidung, Hygi-

eneartikel usw.) bereit, das zweite konzentriert sich auf  die soziale 

Inklusion. Die Mitglieder müssen 15% des bereitgestellten Budgets 

kofinanzieren und die Hilfen über Partner/innen bereitstellen, häufig 

geschieht dies über NGOs. Dieses Programm war zunächst für den 

Zeitraum 2014 bis 2020 geplant, wurde jedoch aufgrund der CO-

VID–19 Pandemie bis 2022 verlängert. Bis heute hat es dreizehn Mil-

lionen Menschen unterstützt. Zwei Beispiele:

1.	 Im Falle Österreichs konzentriert sich das FEAD–Programm auf  

Schulmaterial, das Kinder zu Beginn des Schuljahres benötigen, und 

stellt Familien, die andere Sozialleistungen erhalten, ein Paket im 

Wert von etwa 70 Euro zur Verfügung90. Diese Hilfen wurden direkt 

über das Rote Kreuz abgewickelt. 

2.	 Ein Beispiel für direkte Nahrungsmittelhilfe findet sich in Portugal, 

wo Nahrungsmittelpakete verteilt werden91. Für dieses Programm 

gibt es auch ein Netzwerk, die FEAD–Gemeinschaft, die Bedarfe iden-

tifiziert und sich zu bewährten Verfahren und Beispielen zur Armuts-

bekämpfung austauscht. 

90	 European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion. Link hier folgen.

91	 Ebenda.
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Weiters zu bemerken sind internationale Monitoring Mechanismen, wie z.B.:

	–�	 Die regelmäßige Berichterstattung der Zivilgesellschaft über die Fort-

schritte bei den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten 

und die verbleibenden Probleme sowie Empfehlungen. Ein solcher 

Bericht wird von der Zivilgesellschaft dem UN–Ausschuss für wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte parallel zu einem vom Staat 

vorgelegten Bericht vorgelegt. Dieser Parallelbericht erfordert eine 

enge Zusammenarbeit zwischen zahlreichen nationalen Organisatio-

nen der Zivilgesellschaft. Auf  der Grundlage der Ergebnisse der Be-

richte antwortet der Ausschuss in Form einer Liste von abschließen-

den Beobachtungen und Empfehlungen an den Vertragsstaat.
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In diesem Modul wird aufgezeigt, wie private Initiativen der Nahrungsmittelhilfe 

(Charitable Food Distributors, CFD) eine führende Rolle bei der Bereitstellung von 

Lebensmitteln für Menschen übernommen haben, die von Armut betroffen sind. 

Während die von einigen CFDs veröffentlichten Statistiken zeigen, dass sich die Zahl 

der Menschen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, in den letzten zehn Jahren 

fast verdoppelt hat, ist es nicht möglich, die genauen Zahlen auf  nationaler Ebene 

zu ermitteln. Um das Ausmaß von Armut und Ernährungsunsicherheit zu verstehen, 

müsste der Staat eine koordinierende Rolle übernehmen und die Zahl der ausgege-

benen Mahlzeiten sowie die Gründe, die zur Notwendigkeit oder Abhängigkeit von 

CFDs beitragen, offiziell und regelmäßig erfassen.

Allerdings ist eine institutionelle Verankerung von CFDs nicht eine Lösung zu den 

strukturellen Problemen, die Menschen in die Armut treiben, und sollte nicht als 

Ziel zur Implementierung des Rechts auf  Nahrung gesehen werden. Es liegt in der 

Verantwortung des Staates, angemessene Maßnahmen zu entwickeln und ein Um-

feld zu schaffen, das es jeder Person ermöglicht, die eigenen Ernährungsentschei-

dungen zu treffen. Dafür benötigt es Maßnahmen, die umfassende Antwort bieten, 

weil das Recht auf  Nahrung mit anderen Menschenrechten verknüpft ist. Ein Aus-

tausch zwischen Entscheidungsträger*innen und Expert*innen der Zivilgesellschaft 

sowie Vertreter*innen von armutsbetroffenen Personen ist dafür essentiell. 

Weitere Erkenntnisse dieses Moduls beziehen sich auf  konkrete Praktiken und Gren-

zen des bestehenden Systems. Durch die Analyse der Sozialleistungen wird aufge-

zeigt welche Vorschriften gebessert werden müssen. Das zeigt z.B. der Fall von Men-

schen, denen Sozialhilfeleistungen nur deshalb verweigert werden, weil ihr Aufenthalt 

in Österreich durch einen subsidiären Schutztitel gewährt wurde. Andere hier unter-

suchte Regelungen gehen nicht ausreichend auf  die Realität der Leistungsempfän-

ger*innen ein: So wurden einige Sozialleistungen seit vielen Jahren nicht mehr an die 

Inflation angepasst, andere sind schlicht zu niedrig, um die steigenden Fixkosten zu 

decken, oder Änderungen sind notwendig im Fall der jugendlichen Asylsuchenden, 

die einen viel niedrigeren Essenzuschuss bekommen im Vergleich zu Erwachsenen, 

obwohl zumindest eine gleiche Finanzierung notwendig wäre.

Diese Beobachtungen zeigen nicht nur konkrete verbesserungswürdige Bereiche auf, 

sondern auch die Notwendigkeit einer umfassenden Überprüfung verschiedener sozi-

aler Rechte und wirtschaftlicher Gegebenheiten: nicht nur Sozialleistungen sind rele-

vant, sondern auch der Arbeitsmarkt, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein ei-

nes Mindesteinkommens, die Lebenshaltungskosten usw. Außerdem sollten auch die 

Lebensumstände der verschiedenen potenziellen Leistungsempfänger*innen berück-

sichtigt werden (alleinstehende Pflegepersonen, Personen mit chronischen Krankhei-

ten usw.), wenn Sozialleistungen berechnet und bewertet werden.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass die sozialen Rechte einschließlich des Rechts auf  Nah-

rung im nationalen Recht verankert werden müssen. Andernfalls können Personen, die 

Anspruch auf  Sozialleistungen haben und nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt 

zu bestreiten, ihre sozialen Rechte nicht vor Gericht einfordern. Diese Umstände wirken 

sich negativ auf  die einzelne Person als Rechtsinhaber*in aus und zeigt zugleich, dass 

dieses Recht nicht durch die Rechtsprechung zu ermitteln ist.
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Wenngleich sich diese Schlussfolgerungen hier speziell auf  den Fall Österreich be-

ziehen, können die ermittelten allgemeinen Bedarfe auch für andere europäische 

Länder relevant sein, da die Regierungen einen rechtebasierten Zugang zu einer an-

gemessenen Ernährung für alle sicherstellen sollten.
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ANHANG 1   

LEITFRAGEN FÜR DIE WEITERE BEURTEILUNG  

VON STAATLICHEN MAßNAHMEN

Beobachtungen der Fallstudie aus Österreich und allgemein anzuwendende Bewer-

tungskriterien: 

A) FIAN beobachtet eine hohe Anzahl von Personen, die armuts- oder ausgrenzungs-

gefährdet sind (17,5%). Gleichzeitig gibt es einen Anstieg der privaten Initiativen der 

Nahrungsmittelhilfe (CFDs).

Implementierung des Rechts auf Nahrung: Monitoring

1.	1.	 Stellt der Staat sicher, dass die Voraussetzungen für die Deckung der 

Kosten für Nahrungsmitteln gegeben sind?

2.	2.	 Nimmt der Staat soziale Rechte in seinen nationalen Rechtsrahmen 

auf  und/oder ist internationales Recht direkt anwendbar?

3.	3.	 Gibt es Beschwerdemechanismen, um Verwaltungsentscheidungen 

anzufechten, die sich auf  das Recht auf  Nahrung auswirken?

4.	4.	 Beobachtet der Staat die Implementierung des Rechts auf  Nahrung 

regelmäßig und systematisch (einschließlich Fortschritt/Rückschritt, 

Indikatoren)?

5.	5.	 Welche finanziellen Mittel werden für die Umsetzung des Rechts auf  

Nahrung bereitgestellt?

6.	6.	 Gibt es einen nationalen Aktionsplan oder ein strategisches Pro-

gramm für die Implementierung des Rechts auf  Nahrung?

7.	7.	 Ist die Zivilgesellschaft in eine Strategie zum Recht auf  Nahrung ein-

gebunden?

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen

8.	8.	 Wird die Zahl der Initiativen, die Nahrungsmittelhilfe bieten, erfasst? 

9.	9.	 Werden die Zahlen der Personen, die auf  diese Initiativen greifen 

müssen, auch in einer systematischen Berichterstattung erfasst?

10.	10.	Arbeitet oder fördert der Staat diese Initiativen? Wenn ja, wie? (finan-

zielle Unterstützung, Planung, Evaluierung)
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B) Es wird festgestellt, dass ältere, alleinlebende Frauen, Alleinerziehende, Kinder, 

Langzeitarbeitslose, Asylsuchende, Personen mit subsidiärem Schutz oder Perso-

nen mit chronischen Krankheiten unter den von Armut betroffenen Personen über-

repräsentiert sind. 

Grundlegende Ursachen

11.	11.	Ermittelt der Staat die Ursachen der Armut? Werden diese Ursachen 

auch regelmäßig geprüft, um Veränderungen festzustellen?

12.	12.	Gibt es definierte Strategien zur Bekämpfung der Armut? Werden die 

Auswirkungen dieser Strategien regelmäßig geprüft?

Bekämpfung der Grundursachen (Rolle in der Familie, Kinderbetreuung, Behinderung, 

Krankheit)

13.	13.	Armut unter älteren Frauen ist häufig (bedingt durch Mutterschaftsur-

laub, Kindererziehung, Teilzeitbeschäftigung, Scheidung, fehlende Unter-

haltszahlungen, zu wenige Rentenjahre). Analysiert der Staat diese struk-

turellen Ursachen und entwickelt er Vorsorgemaßnahmen? Setzt sich der 

Staat für eine Sensibilisierung für die Geschlechterrollen in Familie und 

Beruf  ein92? 

14.	14.	Gibt es Strukturen für eine kostenlose Kinderbetreuung, um Eltern bei der 

Vereinbarkeit von Beruf  und Kinderbetreuung zu unterstützen? Werden 

genügend Mittel bereitgestellt, um eine vollständige Deckung des Bedarfs 

zu gewährleisten? Ab welchem Alter und wie viele Stunden pro Tag?

15.	15.	Existieren Unterstützungsmechanismen für die Kinderbetreuung, die 

speziell Alleinerziehende unterstützen?

16.	16.	Gibt es eine staatliche Unterstützung für Menschen mit Behinderungen? 

Wenn ja, welche und ist die Unterstützung für die Zukunft aller Beteilig-

ten nachhaltig, um ein unabhängiges Leben führen zu können?

17.	17.	Was wird zur Unterstützung von Personen mit chronischen Krankheiten 

im erwerbsfähigen Alter getan?

Zugang zu Bildung und Arbeit

18.	18.	Bietet der Staat einen kostenlosen Zugang zur Universität oder unter-

stützt er Personen mit begrenzten finanziellen Mitteln?

19.	19.	Wer hat Zugang zu Arbeit? Dies ist besonders wichtig für Asylsuchende, 

die oft jahrelang auf  eine endgültige Entscheidung warten müssen und 

oft nicht regelmäßig arbeiten dürfen.

92	 Alt.Arm.Weiblich. Link hier folgen.
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20.	20.	Sind Mindestlöhne offiziell festgelegt? 

21.	21.	Wie ist der Zugang zur Arbeit geregelt (z.B. für Personen mit einer 

Behinderung)? 

22.	22.	Überwacht der Staat, ob die Einkommen (Löhne und andere) hoch 

genug sind, um an der Gesellschaft teilzuhaben?

C) Durch den Anstieg der Lebenshaltungskosten, z.B. der Wohnungs- und Energiekos-

ten müssen Personen mit geringerem Einkommen oder von Armut betroffene Perso-

nen oft entscheiden, welche festen Ausgaben sie bezahlen und welche nicht. Dies un-

tergräbt oft die Fähigkeit einer Person, ihre Ernährung selbst zu bestimmen.

23.	23.	Sind bestimmte Preise staatlich reguliert (z.B. für Wohnraum)? 

24.	24.	Analysiert der Staat die strukturellen Herausforderungen im Zusam-

menhang mit dem Wohnungswesen und reagiert er darauf  (z.B. Im-

mobiliengebühren für Mieter, Bodenspekulation)?

25.	25.	Sind die Sozialleistungen nach Fixkosten aufgeschlüsselt (z. B. Lebensmit-

tel, Wohnung usw.)?

26.	26.	Verfügt der Staat über Programme zur Unterstützung von Personen 

mit geringem Einkommen?

27.	27.	Sind die Sozialleistungen ausreichend, um die Fixkosten zu decken? 

Reichen sie auch aus, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben?

28.	28.	Sind die Anforderungen an Sozialleistungen auch so gestaltet, dass 

sie unterstützend und befähigend wirken?

D) Darüber hinaus stellen wir fest, dass es verschiedene Arten von Sozialleistungen 

gibt, die jedoch nicht alle gleichermaßen die Bedürfnisse aller Personen mit einer 

Erstwohnsitzgenehmigung im Land abdecken, z.B. bei Personen mit subsidiärem 

Schutz. Dies kann dazu führen, dass Menschen in eine Situation akuter oder langfris-

tiger Armut geraten:

Umsetzung von Sozialtransfers

29.	29.	Welche Arten von Sozialleistungen gibt es? Hat jede Person, die im 

Land lebt, Anspruch auf  finanzielle Unterstützung? Sind bestimmte 

Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen?

30.	30.	Was sind die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit So-

zialtransfers?
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ANHANG 2 

LEITFRAGEN FÜR DIE WEITERE BEGUTACHTUNG VON PRIVATINITIATIVEN

Beobachtungen aus dem Fall Österreichs, die zur Selbsteinschätzung oder allgemei-

nen Bewertung dienen können. 

Soziale Eingliederung und Entscheidungsfindung:

1.	1.	 Gibt es formelle oder informelle Anforderungen, die den Zugang zu 

gemeinnützigen Lebensmittelverteilern einschränken?

2.	2.	 Gibt es bedürftige Menschen, die durch diese formalen Anforderun-

gen ausgeschlossen werden?

3.	3.	 Wenn nicht, wie wird soziale Inklusion sichergestellt, wenn sie Men-

schen Zugang zu Lebensmitteln und Ernährung bietet?

4.	4.	 Legt die Initiative Beschränkungen fest (z.B. maximale Höhe des aus-

zugebenden Geldes)?

5.	5.	 Erlaubt die Initiative eine externe Beteiligung an Entscheidungspro-

zessen?

Zugänglichkeit:

1.	1.	 Sind die Öffnungszeiten mit den Arbeitszeiten der meisten Menschen 

vereinbar?

2.	2.	 Liegen die Standorte in angemessener Entfernung, geografisch über alle 

Stadtteile verteilt und sind sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu 

erreichen?

Daten und Erfassungen:

1.	1.	 Werden Daten gesammelt über: Menge und Kategorien der gespende-

ten Lebensmittel, Anzahl der Initiativen zur Lebensmittelhilfe, Empfän-

ger*innen der Lebensmittelunterstützung, benötigte Freiwillige, Stun-

den der Freiwilligen, Unterscheidung zwischen ausweispflichtigen und 

nicht ausweispflichtigen Stellen?
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Qualität der Lebensmittel:

1.	1.	 Welche Kategorien von Lebensmitteln werden bereitgestellt und zu wel-

chen Anteilen (z.B. Süßigkeiten, Joghurt, Brot)? Wie hoch ist der Anteil 

an frischem Gemüse und Obst?

2.	2.	 Gibt es genug Abwechslung, um den wöchentlichen Lebensmittelein-

kauf  vor Ort erledigen zu können?

3.	3.	 Sind die zubereiteten Mahlzeiten gesund (enthalten sie Obst/Gemüse 

oder sind sie sehr zuckerhaltig?)

4.	4.	 Wird bei der Verteilung der Mahlzeiten auf  besondere Ernährungsbe-

dürfnisse (z.B. glutenfrei) oder kulturelle Vorlieben Rücksicht genom-

men?

Kosten der Mahlzeiten:

1.	1.	 Sind die Preise für alle gleich oder wird zwischen bedürftigen Personen 

und Personen mit ausreichendem Einkommen unterschieden?

2.	2.	 Wenn es eine Preisstaffelung gibt, verhindert die Initiative eine Stigma-

tisierung und wahrt die Anonymität? Wie?

Beteiligte Akteur*innen:

1.	1.	 Ist die Initiative von ehrenamtlichen Mitarbeitenden abhängig? Wenn 

ja, wie viele Stunden arbeiten sie jährlich oder wie viele Vollzeit- oder 

Teilzeitstellen machen sie aus?

2.	2.	 Wer liefert die überschüssigen Lebensmittel, die zu niedrigen Preisen 

verkauft oder kostenlos verteilt werden?

3.	3.	 Leistet der Staat Unterstützung oder spielt er eine aktivere Rolle bei 

der Instandhaltung?
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